
Felern Oder
N-IneIIPer  IV /

auTt 1517/2017
\ \ ß

TÜr erner Brandle
(Hildesheim/Reichenat)

Ul Bausenhart'

Im Kulturkreis des Dezimalsystems Ist eiInem halben Jahrtausen: alle
mal ulsenen SEWISS. E1IN ulmerken jedoch 1st die /Zanl eın sıch
Och Nıcht wert, auch WEl SIE Me: feuerwerkartig INszenlert wird WIE
die SOR. Jahrtausendwende

Aufimerksamkeit verdient der (Oktober 151 /, we1l dieser Tag e1N
Ereignis erinnert, dessen Wirkungsgeschichte die Welt nachhaltig veräan-
dert hat, dessen mpulse und Motive lebendig geblieben Sind und hinelin-
eichen 1n e1nNe Oflfene Zukunft. er selhst hat den zenhnten restag
„MiIt eiInem X köstlichen Irunk“ gefelert.

Jahrestage DZW. ubılaen sind ass, sich der Bedeutung des Gesche
enen vergewIissern, S1E aren und leliern Oder ahber bege
hen Mmer handelt sich e1N kEreignis, das nicht vergeSSsecN Oder VeT-

rang werden darf.
/uUu leiern rauche ich eıInNnen run der darın egeben SL, dass ich

W2S emplange Oder besitze, W2S ich jebe, W2S ul Iur mich SL, dass ich
mich aran lIreuen ann „VWO 1e sıch reut, da Ist e1N Fest“ (Johannes
Chrysostomus). Gedenktage werden Festtagen, WEl ich mich aran
lIreuen kann, WESSEeT ich da edenke, WE ich sutheißen und Iur mich
selber gelten lassen kann, WEl esS wichtig Iur mich 1St, dass ich ohne
nicht en möchte

Dart also der 31 (Oktober 517 gefeilert, es1c begangen werden
und VOT wem? Was wWware der run der dazu berechtigte?“
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Im Kulturkreis des Dezimalsystems ist einem halben Jahrtausend alle-
mal Aufsehen gewiss. Ein Aufmerken jedoch ist die Zahl allein an sich
noch nicht wert, auch wenn sie medial feuerwerkartig inszeniert wird wie
die sog. Jahrtausendwende. 

Aufmerksamkeit verdient der 31. Oktober 1517, weil dieser Tag an ein
Ereignis erinnert, dessen Wirkungsgeschichte die Welt nachhaltig verän-
dert hat, dessen Impulse und Motive lebendig geblieben sind und hinein-
reichen in eine offene Zukunft. Luther selbst hat den zehnten Jahrestag
„mit einem gar köstlichen Trunk“ gefeiert. 

Jahrestage bzw. Jubiläen sind Anlass, sich der Bedeutung des Gesche-
henen zu vergewissern, sie zu klären und – zu feiern oder aber zu bege-
hen. Immer handelt es sich um ein Ereignis, das nicht vergessen oder ver-
drängt werden darf. 

Zu feiern brauche ich einen Grund, der darin gegeben ist, dass ich et-
was empfange oder besitze, was ich liebe, was gut für mich ist, so dass ich
mich daran freuen kann: „Wo Liebe sich freut, da ist ein Fest“ (Johannes
Chrysostomus). Gedenktage werden zu Festtagen, wenn ich mich daran
freuen kann, wessen ich da gedenke, wenn ich es gutheißen und für mich
selber gelten lassen kann, wenn es so wichtig für mich ist, dass ich ohne es
nicht leben möchte. 

Darf also der 31. Oktober 1517 gefeiert, festlich begangen werden –
und von wem? Was wäre der Grund, der dazu berechtigte?2

Feiern oder begehen?

Eine katholische Perspektive 
auf 1517/2017

für Werner Brändle 
(Hildesheim/Reichenau)
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Gehört die Einheit den ‚nola ecclesiae‘, alsSO den essentials, ohne
die die CNMSUÜNCHE Kırche nicht CNMSUÜNCHE Kıirche Se1n kann, we1l sich
christlicher Glaube den eiınen Ott richtet, der 1n dem eıInNnen esus VOT
Nazareth begegne und SEINE (Gottesherrsc aufrichten, ‚alles In em
(Eph 4,0) werden will; we1l dieser CNMSUÜNCHE Glaube Urchaus Jeg1i
U1m unterschiedlich ZU USdruc ommt, diese Artikulationen einander
aber nicht ausschließen dürfen, vielmehr einander X  10 auszulegen
1n der Lage Seın MuUussen sehört die Einheit alsSO den ‚NOTa ecclesiae‘,
dann Sind Kirchentrennungen Ooder -Spaltungen iImMmer e1N Skandal egal b
1517, 1054, 451 Oder auch ach dem Ersten Vatikanischen Konzil Was
nicht SeE1N soll, kann nicht gefeier werden; Skandale erinnern die
Pflicht, SIE AUS der Welt sSschalifen

ann das gam VOT TOgaNnZ, Besserwisserel, Überheblichkeit,
Überlegenheit, gebildeter Borniertheit,Gehört die Einheit zu den ‚nota ecclesiae‘, also zu den essentials, ohne  die die christliche Kirche nicht christliche Kirche sein kann, weil sich  christlicher Glaube an den einen Gott richtet, der in dem einen Jesus von  Nazareth begegnet und seine Gottesherrschaft aufrichten, ‚alles in allem‘  (Eph 4,6) werden will; weil dieser christliche Glaube zwar durchaus legi-  tim unterschiedlich zum Ausdruck kommt, diese Artikulationen einander  aber nicht ausschließen dürfen, vielmehr einander gegenseitig auszulegen  in der Lage sein müssen — gehört die Einheit also zu den ‚nota ecclesiae‘,  dann sind Kirchentrennungen oder -spaltungen immer ein Skandal: egal ob  1517, 1054, 451 oder auch nach dem Ersten Vatikanischen Konzil. Was  nicht sein soll, kann nicht gefeiert werden; Skandale erinnern an die  Pflicht, sie aus der Welt zu schaffen.  Kann das Amalgam von Arroganz, Besserwisserei, Überheblichkeit,  Überlegenheit, gebildeter Borniertheit, ... — kann ‚mea culpa‘ eine ‚felix  culpa‘ sein? Darf der nicht (nötig) sein sollende 31. Oktober 1517 Anlass  zu der kühnen und paradoxen Rede von der ‚glückseligen Schuld‘ sein, die  ihren eigentlichen Ort in der Liturgie der Osternacht hat, in der jubelnden  Proklamation der Erlösung? „O glückselige Schuld, der solch ein großer Er-  löser geziemte!“ Darf in ähnlich „höchst gewagter, paradoxer, nur im Hym-  nus erträglicher Weise“ die Schuld der Reformation „für ‚notwendig‘ erach-  6663  tet, ja ‚seliggepriesen  werden?  I. 1517 —- Was darf ‚gefeiert‘ bzw. ‚begangen‘ werden?  Im Anfang jedes bedeutsamen Aufbruchs in der Kirche, im Ursprung  jeder großen Theologie steht eine radikale Glaubens- und Gotteserfahrung,  die sich dann in dem kritischen Bemühen spiegelt, diese Erfahrung ange-  messen zur Sprache zu bringen und zu bedenken. Diese Erfahrung ist nicht  nur ‚initium‘, also chronologischer Beginn, sondern ‚principium‘: Sie war  und wird immer sein.  Martin Luthers ehrliches, entschiedenes und engagiertes Ringen, Gott  zu lieben aus ganzem Herzen und mit all seinen Kräften, die notvolle Er-  fahrung, dies nicht zu können trotz all der geistlichen Übungen, die seine  Zeit ihm als Augustinermönch nahe legte und denen er sich bereitwillig  unterzog, die verzweifelte Einsicht, dass er so vor seinem ewigen Richter  nicht bestehen kann — aus all dem resultierte die große Frage seines Le-  3  Reinhard Messner: Einführung in die Liturgiewissenschaft, Paderborn u.a. 2001, 356.  ÖR 61 (1/2012)annn ‚INECA culpa e1nNe ‚Telix
culpa Se1N“ Darf der nicht Se1n SOllende 31 (Oktober 517 ass

der küuhnen und paradoxen Rede VOT der ‚glückseligen Schuld‘ se1n, die
ihren eigentlichen Ort 1n der iturgie der Osternacht hat, In der jubelnden
Proklamation der Erlösung? 77O glückselige Schuld, der SOIC e1N großer Er-
Oser geziemte!“ Darft 1n hnlich „hÖöchst W:  m paradoxer, 1Ur 1M Hym
11US erträglicher Weise  &b die Schuld der Reformation „IUr ‚.notwendig eracn-

LELeL, ja ‚seliggepriesen werden?

1517 Was darf ‚gefeiert bzw. ‚begangen‘ werden?

Im Anfang jedes bedeutsamen UIDruchAs 1n der Kirche, 1M rsprung
jeder großen Theologie STE e1nNe adıkale auDens: und Gotteserfahrung,
die sich dann In dem kritischen Bemüuhen spiegelt, diese r  rung al ge
e8SSET ZUr Sprache bringen und edenken Diese r  rung 1st nicht
1Ur ‚initium alsSO chronologischer Beginn, Oondern ‚Principium'‘: S1e WT
und wird iImmer seıin

Martın Luthers ehrliches, entschiedenes und engaglertes ngen, Ott
liehben AUS BallzZe erzen und mi1t seiINen Kräflten, die NOLVOIEe Er-

fahrung, dies nicht können LFrOTZ der geistlichen Übungen, die SEINE
Zeit inhm als Augustinermönch nahe egte und enen sich bereitwillig
Z  ‚> die verzweilelte Einsicht, dass VOT SEINeEemM ewigen Richter
nicht estenen kann AUS al] dem resultierte die große rage SEINES Le

einAnarı Messner: Einführung In die Liturgiewissenschaft, Paderborn 2001, 350
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Gehört die Einheit zu den ‚nota ecclesiae‘, also zu den essentials, ohne
die die christliche Kirche nicht christliche Kirche sein kann, weil sich
christlicher Glaube an den einen Gott richtet, der in dem einen Jesus von
Nazareth begegnet und seine Gottesherrschaft aufrichten, ‚alles in allem‘
(Eph 4,6) werden will; weil dieser christliche Glaube zwar durchaus legi-
tim unterschiedlich zum Ausdruck kommt, diese Artikulationen einander
aber nicht ausschließen dürfen, vielmehr einander gegenseitig auszulegen
in der Lage sein müssen – gehört die Einheit also zu den ‚nota ecclesiae‘,
dann sind Kirchentrennungen oder -spaltungen immer ein Skandal: egal ob
1517, 1054, 451 oder auch nach dem Ersten Vatikanischen Konzil. Was
nicht sein soll, kann nicht gefeiert werden; Skandale erinnern an die
Pflicht, sie aus der Welt zu schaffen. 

Kann das Amalgam von Arroganz, Besserwisserei, Überheblichkeit,
Überlegenheit, gebildeter Borniertheit, … – kann ‚mea culpa‘ eine ‚felix
culpa‘ sein? Darf der nicht (nötig) sein sollende 31. Oktober 1517 Anlass
zu der kühnen und paradoxen Rede von der ‚glückseligen Schuld‘ sein, die
ihren eigentlichen Ort in der Liturgie der Osternacht hat, in der jubelnden
Proklamation der Erlösung? „O glückselige Schuld, der solch ein großer Er-
löser geziemte!“ Darf in ähnlich „höchst gewagter, paradoxer, nur im Hym-
nus erträglicher Weise“ die Schuld der Reformation „für ‚notwendig‘ erach-
tet, ja ‚seliggepriesen‘“3 werden? 

1. 1517 – Was darf ‚gefeiert‘ bzw. ‚begangen‘ werden? 

Im Anfang jedes bedeutsamen Aufbruchs in der Kirche, im Ursprung
jeder großen Theologie steht eine radikale Glaubens- und Gotteserfahrung,
die sich dann in dem kritischen Bemühen spiegelt, diese Erfahrung ange-
messen zur Sprache zu bringen und zu bedenken. Diese Erfahrung ist nicht
nur ‚initium‘, also chronologischer Beginn, sondern ‚principium‘: Sie war
und wird immer sein. 

Martin Luthers ehrliches, entschiedenes und engagiertes Ringen, Gott
zu lieben aus ganzem Herzen und mit all seinen Kräften, die notvolle Er-
fahrung, dies nicht zu können trotz all der geistlichen Übungen, die seine
Zeit ihm als Augustinermönch nahe legte und denen er sich bereitwillig
unterzog, die verzweifelte Einsicht, dass er so vor seinem ewigen Richter
nicht bestehen kann – aus all dem resultierte die große Frage seines Le-
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3 Reinhard Messner: Einführung in die Liturgiewissenschaft, Paderborn u.a. 2001, 356. 



bens Wie ann ich mich senen lassen VOT Gott, WIEe bın ich rec VOT ihm,
WOM1 kann ich mich rechtiertigen inhm gegenüber, W2S habe ich VOrZUWEeI-
Seln, damıit MIır e1N onäadiger Richter sE1?

Die befreiendeor Iindet er In der Lektüre des Römerbriefes
Ich ann mich selhst nicht rechtfertigen, 1NUSS aber auch Dar Nicht: ott
selhst Mac mich rec 1n seiner nade; senen lassen annn ich mich, we1l

mich unverdient onadig ansieht, darın sewinne ich Ansehen er be
SCHre1l 1M SEWISS auch stilisierenden UuC  1C 545 diese reformatorI-
sche Grunderfahrung

„Ich aber, der ich, untadelig ich uch als onc e  e, VOT gtt mich als Sunder
VonNn unruhigstem (Jewissen Tuhlte und mich N1IC darauf verlassen konnte, ass ich
Uurc meine Genugtuung verscohn sel,bens: Wie kann ich mich sehen lassen vor Gott, wie bin ich recht vor ihm,  womit kann ich mich rechtfertigen ihm gegenüber, was habe ich vorzuwei-  sen, damit er mir ein gnädiger Richter sei?  Die befreiende Antwort findet Luther in der Lektüre des Römerbriefes:  Ich kann mich selbst nicht rechtfertigen, muss es aber auch gar nicht: Gott  selbst macht mich recht in seiner Gnade; sehen lassen kann ich mich, weil  er mich unverdient gnädig ansieht, darin gewinne ich Ansehen. Luther be-  schreibt im gewiss auch stilisierenden Rückblick 1545 diese reformatori-  sche Grunderfahrung so:  „Ich aber, der ich, so untadelig ich auch als Mönch lebte, vor Gott mich als Sünder  von unruhigstem Gewissen fühlte und mich nicht darauf verlassen konnte, dass ich  durch meine Genugtuung versöhnt sei, ...  Bis ich, dank Gottes Erbarmen, unablässig Tag und Nacht darüber nachdenkend, auf  den Zusammenhang der Worte aufmerksam wurde, nämlich ‚Gottes Gerechtigkeit  wird darin offenbart, wie geschrieben steht: Der Gerechte lebt aus Glauben‘. Da be-  gann ich, die Gerechtigkeit Gottes zu verstehen als die, durch die als durch Gottes  Geschenk der Gerechte lebt, nämlich aus Glauben, und dass dies der Sinn sei: Durch  das Evangelium werde Gottes Gerechtigkeit offenbart, nämlich die passive, durch  die uns der barmherzige Gott gerecht macht durch den Glauben, wie geschrieben ist:  ‚Der Gerechte lebt aus Glauben.‘ Da hatte ich das Empfinden, ich sei geradezu von  neuem geboren und durch geöffnete Tore in das Paradies selbst eingetreten.“4  Ermessen kann man die Befreiung, die Luther erfährt, nur vor dem  Hintergrund eines Gottesbildes, von dem er sagt, man habe ihm Gott „von  Kindheit auf“ als „einen gestrengen und zornigen Richter“ beigebracht  (WA 40 I, 298). Dieser Hintergrund wird noch dunkler durch die theologi-  sche Schule des Nominalismus, die damals die Universitäten Erfurt und  Wittenberg dominierte. Der Nominalismus schreibt Gott eine Freiheit zu,  die sich zu einer Willkür steigert: Auf Gottes Willen kann nichts Einfluss  haben, so dass der Mensch ihm hilflos und ohnmächtig und in absoluter  Ungewissheit ausgeliefert ist.  Geradezu tragisch ist zu nennen, dass Gabriel Biel, dessen Lehrbücher  Luther studiert, ihn zwar im Allgemeinen seriös über die Theologie des  Thomas von Aquin unterrichtet —- mit einer Ausnahme: eben der Rechtfer-  tigungslehre; hier ist Biel selbst dem Nominalismus erlegen, so dass Luther  gerade hier im Herzen seiner zentralen Glaubenserfahrung einem nomina-  listisch verzerrten Thomas begegnet,” den er dann in der ihm eigenen  4  Vorrede zum ersten Band der Wittenberger Ausgabe der lateinischen Schriften Luthers  (1545): Martin Luther: Ausgewählte Schriften, hg. v. Karin Bornkamm/Günter Ebe-  ling, Bd. 1: Aufbruch zur Reformation, Frankfurt 1982, 12-25, 22 f.  ÖR 61 (1/2012)BIS ich, dank (‚ottes kErbarmen, unablässig Tag und acC darüber nachdenkend, auf
den Zusammenhang der Orte aufmerksam wurde, namlich ‚Gottes Gerechtigkeit
WITd darın offenbart, WE geschrieben ST Der erechlte eht AUS G:lauben DDa be
Balllı ich, die Gerechtigkeit (‚ottes verstehen als die, UrcC| die als Urc (‚ottes
schenk der erechlte lebt, namlich AUS Glauben, und ass 1e5 der Sinn NR UTrC
das Evangelium werde (‚ottes Gerechtigkeit olfenbart, namlıich die passive, Uurc
die uns der barmherzige Oft gerecht Mac| UrcCc den Glauben, WE geschrieben Ist:
‚Der erechlte eht AUS G:lauben. DE ich das Empfinden, ich E1 geradezu Von

geboren und UTrC geölfnete lore In das aradıes csoelhst eingetreten.“4
Tmessen kann die Befreiung, die Luther erfährt, 1Ur VOT dem

Hintergrun e1Nes Gottesbildes, VOT dem Sagtl, habe inm ott „VON
1Nnanel au als „einen gestrengen und zornigen er beigebrac

40 L, 298) Dieser Hintergrun: wird Och dunkler Uurc die theolog1i
sche Schule des Nominalismus, die arn die Universitäten Erfurt und
Wittenberg dominierte Der Nominalismus SCNreli Ott e1nNe reinel Z
die sich e1iner Willküur steigert: Auf ottes ıllen kann nichts Einflluss
haben, dass der ensch inhm hıilflos und ohnmächtig und 1n SOIUter
Ungewissheit ausgeliefert 1ST.

(‚eradezu ragisc Ist NENNEN, dass Gabriel Biel, dessen Lehrbücher
er studiert, innn 1M Allgemeinen SEeMOS ber die Theologie des
1 homas VOT quin unterrichtet miıt e1ner usnahme ehben der ec  er
tigungslehre; ler Ist Bie] selhst dem Nominalismus erlegen, dass er
sgerade ler 1M erzen SeINer zentralen Glaubenserfahrung eiInem NOM1INA-
1SUSC verzerrien I1homas begegnet,” den dann 1n der inm eigenen

Vorrede ZUuU erstien Band der VWittenberger Ausgabe der lateinischen Schriften Luthers
Martin Lufher Ausgewäl  e Schriften, hg. Karin ornkamm,/ Günfer Fbe

ling, Aufbruch ZUrTr Reformation, Frankfurt 1982, 12-25,

1/2012

bens: Wie kann ich mich sehen lassen vor Gott, wie bin ich recht vor ihm,
womit kann ich mich rechtfertigen ihm gegenüber, was habe ich vorzuwei-
sen, damit er mir ein gnädiger Richter sei? 

Die befreiende Antwort findet Luther in der Lektüre des Römerbriefes:
Ich kann mich selbst nicht rechtfertigen, muss es aber auch gar nicht: Gott
selbst macht mich recht in seiner Gnade; sehen lassen kann ich mich, weil
er mich unverdient gnädig ansieht, darin gewinne ich Ansehen. Luther be-
schreibt im gewiss auch stilisierenden Rückblick 1545 diese reformatori-
sche Grunderfahrung so: 

„Ich aber, der ich, so untadelig ich auch als Mönch lebte, vor Gott mich als Sünder
von unruhigstem Gewissen fühlte und mich nicht darauf verlassen konnte, dass ich
durch meine Genugtuung versöhnt sei, … 
Bis ich, dank Gottes Erbarmen, unablässig Tag und Nacht darüber nachdenkend, auf
den Zusammenhang der Worte aufmerksam wurde, nämlich ,Gottes Gerechtigkeit
wird darin offenbart, wie geschrieben steht: Der Gerechte lebt aus Glauben‘. Da be-
gann ich, die Gerechtigkeit Gottes zu verstehen als die, durch die als durch Gottes
Geschenk der Gerechte lebt, nämlich aus Glauben, und dass dies der Sinn sei: Durch
das Evangelium werde Gottes Gerechtigkeit offenbart, nämlich die passive, durch
die uns der barmherzige Gott gerecht macht durch den Glauben, wie geschrieben ist:
,Der Gerechte lebt aus Glauben.‘ Da hatte ich das Empfinden, ich sei geradezu von
neuem geboren und durch geöffnete Tore in das Paradies selbst eingetreten.“4

Ermessen kann man die Befreiung, die Luther erfährt, nur vor dem
Hintergrund eines Gottesbildes, von dem er sagt, man habe ihm Gott „von
Kindheit auf“ als „einen gestrengen und zornigen Richter“ beigebracht
(WA 40 I, 298). Dieser Hintergrund wird noch dunkler durch die theologi-
sche Schule des Nominalismus, die damals die Universitäten Erfurt und
Wittenberg dominierte. Der Nominalismus schreibt Gott eine Freiheit zu,
die sich zu einer Willkür steigert: Auf Gottes Willen kann nichts Einfluss
haben, so dass der Mensch ihm hilflos und ohnmächtig und in absoluter
Ungewissheit ausgeliefert ist. 

Geradezu tragisch ist zu nennen, dass Gabriel Biel, dessen Lehrbücher
Luther studiert, ihn zwar im Allgemeinen seriös über die Theologie des
Thomas von Aquin unterrichtet – mit einer Ausnahme: eben der Rechtfer-
tigungslehre; hier ist Biel selbst dem Nominalismus erlegen, so dass Luther
gerade hier im Herzen seiner zentralen Glaubenserfahrung einem nomina-
listisch verzerrten Thomas begegnet,5 den er dann in der ihm eigenen
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4 Vorrede zum ersten Band der Wittenberger Ausgabe der lateinischen Schriften Luthers
(1545): Martin Luther: Ausgewählte Schriften, hg. v. Karin Bornkamm/Günter Ebe-
ling, Bd. 1: Aufbruch zur Reformation, Frankfurt 1982, 12–25, 22 f. 



Schroffheit aDlennen MNUuss Er S11 „born und grundsuppe aller ketzerey”;
WEr en WIE Ihomas, S11 e1N Esel, Ja e1n Schwein.® Aber auch 1homas
SCNON ergänzt die paulinische Aussage VO  = Glauben das Adverb ‚allein
ITE

Luthers ‚Empfinden, seradezu VONN eboren sein’, die
Lutherkenner ZE1IU1C 1n den Jahren 513 S1e artıkuliert sich 1n 4802
Rer Klarheit 1n SEINer Vorlesung ZUuU Römerbhbriel (1515/16). Paulus VeT-

Oolge darın diese Absicht: „alle eigene Gerechtigkeit und e1snel ZeT-
stOren und umgekehrt Sunden und JTorheit, die Nıcht vorhanden
(d die Olcher Gerechtigkeit willen VONN uns sgeachte wurden, als
waren 1E nicht da), festzustellen, mehren und sroßzumachen (d
bewirken, dass Nan erkenne, dass S1E iImmer Och estenen und 1e] und
sroß sind und VOlleNds zeigen, dass ihrer wahren Zerstörung
T1SLUS und SEINE Gerechtigkeit uns nötLLg sSind.“” L}  )7 /Zentrale
edanken Sind die bleibende Uun: 1M enschen und die ‚TIremde Gerech
tigkeit‘, die inhm Ott zusprechen MNUuss

Über die Wirkung VOT Vorlesungen wird sich eın Professor Ilusionen
ingeben. Öffentlichkeitswirksam und folgenreic wird Luthers reformato-
rische Grunderfahrung erst 151 /, nachdem 1M Beichtstu Kenntnis be
kommen VOT den Erlehbnissen der Gläubigen mi1t dem ass In der
brandenburgischen Nachbarschaft. Diese Ablasspraxiıs 1st mi1t SEINeEer lau:
bens- und Gotteserfahrung unvereinbar, und er 1NUSS protestieren. Er Tut
dies mi1t seinen beruüuhmten 05 (lateinischen) ] hesen ZUr Kraft des ]asses
VO  = 31 (Oktober.

Die MIF Luthers (Grotteserfahrung unvereinbare AD&IasSSpraxXis

Der ass reaglert auf die Kollateralschäden der üunde, die miıt der
Vergebung nicht auch bereits ehoben sind E1n Problem entsteht, WEl
die en und schmerzlichen Folgen der un nicht mehr wieder SuL X
Mac werden können Damıiıt wird diese selhbstverständliche Pflicht des
Uunders uner{Iiullbar. Hier tlretien dann Kompensationen eren Stelle,
ußwerke, die die Kıirche dem Sunder ZUr Auflage Mac  e die 50R Sunden

$fO ermann 2SC: ar Luther, OMaAas VON quin und die rteformatorische
Y der Scholastik. /ur (eschichte und Wirkungsgeschichte e1Nes MissverständnIis-
sa Mit weltgeschichtlichen Folgen, Hamburg 1994,

O.; 1217
Martin Lufher Vorlesung ber den RKömerbhbrief 515/15 O, übersetzt VON FEIhwein
artın uther, Ausgewäl  e erke, hg. VON Borcherdt und Merz, Ergänzungs-
reihe, Band Muüunchen

1/2012

Schroffheit ablehnen muss: Er sei „born und grundsuppe aller ketzerey“;
wer denke wie Thomas, sei ein Esel, ja ein Schwein.6 Aber auch Thomas
schon ergänzt die paulinische Aussage vom Glauben um das Adverb ‚allein –
sola fide‘. 

Luthers ‚Empfinden, geradezu von neuem geboren zu sein‘, setzen die
Lutherkenner zeitlich in den Jahren ab 1513 an. Sie artikuliert sich in gro-
ßer Klarheit in seiner Vorlesung zum Römerbrief (1515/16). Paulus ver-
folge darin diese Absicht: „alle eigene Gerechtigkeit und Weisheit zu zer-
stören und umgekehrt Sünden und Torheit, die nicht vorhanden waren
(d. h. die um solcher Gerechtigkeit willen von uns geachtet wurden, als
wären sie nicht da), festzustellen, zu mehren und großzumachen (d. h. zu
bewirken, dass man erkenne, dass sie immer noch bestehen und viel und
groß sind) und so vollends zu zeigen, dass zu ihrer wahren Zerstörung
Christus und seine Gerechtigkeit uns nötig sind.“ (WA 56,157)7 Zentrale
Gedanken sind die bleibende Sünde im Menschen und die ‚fremde Gerech-
tigkeit‘, die ihm Gott zusprechen muss. 

Über die Wirkung von Vorlesungen wird sich kein Professor Illusionen
hingeben. Öffentlichkeitswirksam und folgenreich wird Luthers reformato-
rische Grunderfahrung erst 1517, nachdem er im Beichtstuhl Kenntnis be-
kommen hatte von den Erlebnissen der Gläubigen mit dem Ablass in der
brandenburgischen Nachbarschaft. Diese Ablasspraxis ist mit seiner Glau-
bens- und Gotteserfahrung unvereinbar, und er muss protestieren. Er tut
dies mit seinen berühmten 95 (lateinischen) Thesen zur Kraft des Ablasses
vom 31. Oktober. 

2. Die mit Luthers Gotteserfahrung unvereinbare Ablasspraxis 

Der Ablass reagiert auf die Kollateralschäden der Sünde, die mit der
Vergebung nicht auch bereits behoben sind. Ein Problem entsteht, wenn
die üblen und schmerzlichen Folgen der Sünde nicht mehr wieder gut ge-
macht werden können. Damit wird diese selbstverständliche Pflicht des
Sünders unerfüllbar. Hier treten dann Kompensationen an deren Stelle,
Bußwerke, die die Kirche dem Sünder zur Auflage macht, die sog. Sünden-
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5 Vgl. Otto Hermann Pesch: Martin Luther, Thomas von Aquin und die reformatorische
Kritik an der Scholastik. Zur Geschichte und Wirkungsgeschichte eines Missverständnis-
ses mit weltgeschichtlichen Folgen, Hamburg 1994, 24 f.

6 Vgl. a. a. O., 12–17. 
7 Martin Luther: Vorlesung über den Römerbrief 1515/1516, übersetzt von E. Ellwein (=

Martin Luther, Ausgewählte Werke, hg. von H. H. Borcherdt und G. Merz, Ergänzungs-
reihe, 2. Band) München 31957, 9. 



10 trafen Ist dieser Weg stellvertretender Alternativen einmal beschritten,
können auch die Substitutionen wieder substitulert werden 1cC ange, und
auch Geldzahlungen gehörten den stellvertretende Bußleistungen10  strafen. Ist dieser Weg stellvertretender Alternativen einmal beschritten,  können auch die Substitutionen wieder substituiert werden. Nicht lange, und  auch Geldzahlungen gehörten zu den stellvertretenden Bußleistungen ...  Die missbräuchliche Ablasspraxis, der Luther begegnet, war in allem  dazu angetan, den Eindruck zu erwecken, der in dem (schon traditionel-  len) Spottvers zum Ausdruck kam: „Wenn das Geld im Kasten klingt, die  Seele aus dem Fegfeuer springt.“  Der Papst hatte Bischof Albrecht von Brandenburg erlaubt, für acht  Jahre die Hälfte der Einnahmen aus dem Ablasshandel zum Neubau der Pe-  terskirche in Rom für sich zu behalten, damit der seine Schulden von  29.000 Rheinischen Goldgulden zurückzahlen könnte, die er sich beim  Bankhaus der Fugger hatte leihen müssen, um die Kosten zu begleichen,  die ihm entstanden waren, als er 1514 zu seinen beiden Bistümern Magde-  burg und Halberstadt auch noch — kirchenrechtlich unerlaubt — Erzbischof  (und damit Kurfürst!) von Mainz werden wollte. Von diesem skandalösen  Geldgeschäft erfährt Luther erst später. Für ihn, der jetzt weiß, dass der  Gerechte allein aus dem Glauben lebt, ist, wenn das von Gott geschenkte  Heil des Menschen mit Geld in Berührung gebracht wird, das schon skan-  dalös genug.  Luther schickt seine Ablassthesen an seinen Ortsbischof Hieronymus  Schulz von Brandenburg und an den Erzbischof Albrecht, der den Ablasshan-  del verantwortet. (Erst) als er von beiden nichts hört, macht er die Thesen  der Öffentlichkeit zugänglich, so schreibt er selber (vgl. WA 1, 528; Br 1,  245). Den für die Diskussion unter Theologen gedachten Thesen schiebt er  im März 1518 einen „Sermon von dem Ablass und von der Gnade“ nach  (WA 1, 239-246), gedacht für einfachere Gläubige, nachdem seine Thesen  ohne sein Zutun gedruckt worden waren und große Resonanz erfahren hat-  ten  Im April/Mai 1518 treffen sich die Augustinereremiten zum General-  kapitel der Reformkongregation in Heidelberg; die Mitbrüder diskutieren  Luthers Thesen, dass der Mensch von sich aus zum Guten unfähig, sein  freier Wille ohnmächtig sei und die Rechtfertigung sich allein dem Glauben  verdanke. Dieser sog. ‚Heidelberger Disputation‘ innerhalb des eigenen Or-  dens folgt nach einem Verhör Luthers durch Kardinal Thomas de Vio (Caje-  tan) im Oktober 1518 am Rand des Augsburger Reichstags Juni/Juli 1519  die sog. ‚Leipziger Disputation‘ zwischen Luther und Johannes Eck, dem  Ingolstädter Theologen.  e Martin Luthers fundamentale und radikale Einsicht, dass er sein Heil  und den Frieden seiner Seele nicht im eigenen aszetisch-spirituellen  Bemühen findet, sondern allein, wenn er Gott glauben kann, dass er  in seiner Gnade ihm sein Heil schenkt, diese Einsicht besitzt Erfah-  ÖR 61 (1/2012)Die Mmisshbräuchliche AblasspraxIis, der er begegnet, In allem
dazu den 1INAruc erwecken, der 1n dem (Sschon tradıtionel.
jen) pottvers Zu USAdruc kam „Wenn das eld 1M Kasten INgKLT, die
eele AUS dem Fegfeuer springt.“”

Der aps Bischof Albrecht VOT Brandenburg erlaubt, Tüur acht
re die der Einnahmen AUS dem Ablasshande Zu Neubau der Pe
terskirche In Rom Iur sich behalten, damıt der SEINE chulden VOT

Rheinischen Goldgulden zuruckzanlien könnte, die sich beim
Bankhaus der Fugger leihen mussen, die Kosten begleichen,
die inm entstandenL als 514 seinNnen beiden Bistumern agde
burg und Halberstadt auch Och kırchenrechtlich unerlaubt Erzbischof
(und damıit Kurfürst!) VONN Maiıinz werden wollte Von diesem skandalösen
Geldgeschä erfährt er erst späater. Für ihn, der jetzt weiß, dass der
erechte allein AUS dem Glauben lebt, SL, WEl das VOT Ott seschenkte
He1l des enschen mi1t eld In Berührung sebrac wird, das SCHNON sSkan-
al0QGs

Luther chickt SEINE Ablassthesen seinen Ortsbischo Hieronymus
Schulz VON Brandenburg und den Erzbischof Albrecht, der den assnan:
de]lel Erst als VON beiden Nichts hört, Mac er die 1hesen
der Öffentlichkeit zugänglich, SCNTe1 selhber (vgl 1, 526ö; Br 1,
245) Den TUr die Diskussion TIheologen gedachten 1hesen chieht
11 März 518 einen „Jermon VON dem Abhlass und VON der (‚nade“ ach

1, 239-240), edacht Iür einfachere äubige, nachdem SEINE 1hesen
Oohne sSe1InNn UtIun gedruc worden und große Resonanz erlanren hat:
ten

Im April/Mai 151 relfen sich die Augustinereremiten ZU (General
kapitel der Reformkongregation In Heidelberg; die Mitbrüder diskutieren
Luthers Ihesen, dass der ensch VOT sich AUS ZU uten unfähig, SeE1N
lreier ohnmächtig S11 und die Rechtifertigung sıch allein dem Glauben
verdanke Dieser SOR. ‚Heidelberger Disputation’ innerhalb des eigenen Or
dens O1g ach eINem Verhör Luthers Uurc Kardınal I1homas de \VATS' Gaje

1M (O)ktober 151 Rand des Augsburger Reichstags Juni/Juli 519
die 50R ‚Leipziger Disputation’ zwischen er und ohannes ECK, dem
Ingolstädter TITheologen.

Martın Luthers ITundamentale und radıkale Einsicht, dass SeE1N He1l
und den Frieden SEINeEer eele nicht 1M eigenen aszetisch-spirituellen
Bemüuhen findet, Oondern allein, WEl ott lauben kann, dass
In SEINer Nade inm SeE1N He1l schenkt, diese 1NSIC besitzt TIa
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strafen. Ist dieser Weg stellvertretender Alternativen einmal beschritten,
können auch die Substitutionen wieder substituiert werden. Nicht lange, und
auch Geldzahlungen gehörten zu den stellvertretenden Bußleistungen … 

Die missbräuchliche Ablasspraxis, der Luther begegnet, war in allem
dazu angetan, den Eindruck zu erwecken, der in dem (schon traditionel-
len) Spottvers zum Ausdruck kam: „Wenn das Geld im Kasten klingt, die
Seele aus dem Fegfeuer springt.“ 

Der Papst hatte Bischof Albrecht von Brandenburg erlaubt, für acht
Jahre die Hälfte der Einnahmen aus dem Ablasshandel zum Neubau der Pe-
terskirche in Rom für sich zu behalten, damit der seine Schulden von
29.000 Rheinischen Goldgulden zurückzahlen könnte, die er sich beim
Bankhaus der Fugger hatte leihen müssen, um die Kosten zu begleichen,
die ihm entstanden waren, als er 1514 zu seinen beiden Bistümern Magde-
burg und Halberstadt auch noch – kirchenrechtlich unerlaubt – Erzbischof
(und damit Kurfürst!) von Mainz werden wollte. Von diesem skandalösen
Geldgeschäft erfährt Luther erst später. Für ihn, der jetzt weiß, dass der
Gerechte allein aus dem Glauben lebt, ist, wenn das von Gott geschenkte
Heil des Menschen mit Geld in Berührung gebracht wird, das schon skan-
dalös genug. 

Luther schickt seine Ablassthesen an seinen Ortsbischof Hieronymus
Schulz von Brandenburg und an den Erzbischof Albrecht, der den Ablasshan-
del verantwortet. (Erst) als er von beiden nichts hört, macht er die Thesen
der Öffentlichkeit zugänglich, so schreibt er selber (vgl. WA 1, 528; Br 1,
245). Den für die Diskussion unter Theologen gedachten Thesen schiebt er
im März 1518 einen „Sermon von dem Ablass und von der Gnade“ nach
(WA 1, 239-246), gedacht für einfachere Gläubige, nachdem seine Thesen
ohne sein Zutun gedruckt worden waren und große Resonanz erfahren hat-
ten. 

Im April/Mai 1518 treffen sich die Augustinereremiten zum General-
kapitel der Reformkongregation in Heidelberg; die Mitbrüder diskutieren
Luthers Thesen, dass der Mensch von sich aus zum Guten unfähig, sein
freier Wille ohnmächtig sei und die Rechtfertigung sich allein dem Glauben
verdanke. Dieser sog. ‚Heidelberger Disputation‘ innerhalb des eigenen Or-
dens folgt nach einem Verhör Luthers durch Kardinal Thomas de Vio (Caje-
tan) im Oktober 1518 am Rand des Augsburger Reichstags Juni/Juli 1519
die sog. ‚Leipziger Disputation‘ zwischen Luther und Johannes Eck, dem
Ingolstädter Theologen. 

• Martin Luthers fundamentale und radikale Einsicht, dass er sein Heil
und den Frieden seiner Seele nicht im eigenen aszetisch-spirituellen
Bemühen findet, sondern allein, wenn er Gott glauben kann, dass er
in seiner Gnade ihm sein Heil schenkt, diese Einsicht besitzt Erfah-
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rungsqualität und wird ZUr Überzeugung, VOT der er nicht mehr
lassen wird
diese reformatorische Ur und Ursprungserfahrung artikuliert sich In
Luthers Auslegung des Römerbriefs (1 515/ Ö), polemischer dann In
SeINer Reaktion aul den skandalösen Ablasshandel 1n SEINer unmıittel
baren Nac  arschaft.
Luthers 1NSIC rlaubt inhm e1nNe euUue€e 1C aufT das Verhältnis VOT
ott und ensch 1C sieht alles anders aUuUs Spätestens In ihren
Konsequenzen rlährt diese 1C dann aber auch Widerspruch: VeT-
halten beli seinen teren Urdensmitbrüdern, enen diese 1C uNngeE-
wohnt 1St, energisch und entschieden bel den politischen und 2010
ischen Vertretern der römischen Kirche, Tüur die die Folgen
unannehmbar SINd Das 1st die ase der theologischen Disputatio-
NET, die die anstehende Sachfrage kritisch klären versuchen
daran dann aber scheitern

Die TUKfIur der Geschichte

rittig Ist 1n den ersien ahren dessen, W2S Nan dann Reformation
neNnnNnelNn wird, nicht Luthers Glaubenserfahrung des inm gnädigen ottes,
Oondern die Art, WIEe diese Erfahrung bezeugt: 1n SeINer Theologie, die
Bekenntnischarakter SewilnnNt, WIEe 1n SEINeEemM Widerspruc e1nNe die
SEr SEINer Erfahrung widersprechende Ablasspraxıis. Die Diskussion dieser
Artikulationen In Heidelberg, ugsburg und Leipzig bewährt die reformato-
rische Grundeinsich und bestreitet zugleic die Folgerungen Tüur benach
harte Felder der Theologie und des kırchlichen Lebens, die als damıit
rennbar verknüpft behauptet werden

Solcherart Verknüpfung kann 1Un In der Jat dahın befragt werden, b
die Konsequenzen unausweichlich, zwingend sind Ooder ahber kontingent,

nicht notwendig und ehben auch anders auUusSssenen könnten MusSs,
WEr dankbar SEINE Erfahrung bezeugt, dass inn Ott allein 1n SEINer Nade
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rungsqualität und wird zur Überzeugung, von der Luther nicht mehr
lassen wird. 

• diese reformatorische Ur- und Ursprungserfahrung artikuliert sich in
Luthers Auslegung des Römerbriefs (1515/16), polemischer dann in
seiner Reaktion auf den skandalösen Ablasshandel in seiner unmittel-
baren Nachbarschaft. 

• Luthers Einsicht erlaubt ihm eine neue Sicht auf das Verhältnis von
Gott und Mensch: Plötzlich sieht alles anders aus. Spätestens in ihren
Konsequenzen erfährt diese Sicht dann aber auch Widerspruch: ver-
halten bei seinen älteren Ordensmitbrüdern, denen diese Sicht unge-
wohnt ist, energisch und entschieden bei den politischen und theolo-
gischen Vertretern der römischen Kirche, für die die Folgen
un annehmbar sind. Das ist die Phase der theologischen Disputatio-
nen, die die anstehende Sachfrage kritisch zu klären versuchen –
daran dann aber scheitern. 

3. Die Struktur der Geschichte 

Strittig ist in den ersten Jahren dessen, was man dann Reformation
nennen wird, nicht Luthers Glaubenserfahrung des ihm gnädigen Gottes,
sondern die Art, wie er diese Erfahrung bezeugt: in seiner Theologie, die
Bekenntnischarakter gewinnt, wie in seinem Widerspruch gegen eine die-
ser seiner Erfahrung widersprechende Ablasspraxis. Die Diskussion dieser
Artikulationen in Heidelberg, Augsburg und Leipzig bewährt die reformato-
rische Grundeinsicht und bestreitet zugleich die Folgerungen für benach-
barte Felder der Theologie und des kirchlichen Lebens, die als damit un-
trennbar verknüpft behauptet werden. 

Solcherart Verknüpfung kann nun in der Tat dahin befragt werden, ob
die Konsequenzen unausweichlich, zwingend sind oder aber kontingent,
d. h. so nicht notwendig und eben auch anders aussehen könnten. Muss,
wer dankbar seine Erfahrung bezeugt, dass ihn Gott allein in seiner Gnade
rechtfertigt und er sie sich in keiner Weise verdient – muss der zwangsläu-
fig beim ‚sola-scriptura‘-Prinzip landen? Und muss das Schriftprinzip zu ei-
ner exklusiven Alternative führen zwischen der Schrift „per se certissima,
apertissima, sui ipsius interpres (WA 7, 97) und der Scriptura non au-
tentica sine authoritate ecclesiae“?8 Kann der nicht anders als die Autori-
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8 Vgl. Ekkehard Mühlenberg: Scriptura non est autentica sine authoritate ecclesiae (Jo-
hannes Eck). Vorstellungen von der Entstehung des Kanons in der Kontroverse um das
reformatorische Schriftprinzip: ZThK 97 (2000), 183–209.



17 tat des Papstes bestreiten, innn D als Antichristen karıkieren serade
WE sich die kurze Vorstellung erlauben möchte, Luther ware nicht
LeO gegenübergestanden, Oondern Hadrıan VI., der seiINen (‚esandten
TancescCo Chieregati Zu Reichstag 1n ürnberg 522/23 SCNICKTE mi1t
dem Auiftrag:

„Du WITST Sapell, ass WIT ITe1l ekennen: gtt ass diese Verfolgung Se1Ner Kırche
geschehenNder enschen und sonderlich der Sünden der TIesier und
Pralaten12  tät des Papstes bestreiten, ihn gar als Antichristen karikieren — gerade  wenn man sich die kurze Vorstellung erlauben möchte, Luther wäre nicht  Leo X. gegenübergestanden, sondern Hadrian VI., der seinen Gesandten  Francesco Chieregati zum Reichstag in Nürnberg 1522/23 schickte mit  dem Auftrag:  „Du wirst sagen, dass wir es frei bekennen: Gott lässt diese Verfolgung seiner Kirche  geschehen wegen der Menschen und sonderlich wegen der Sünden der Priester und  Prälaten. ... Wir wissen wohl, dass auch bei diesem Heiligen Stuhle schon seit man-  chem Jahre viel Verabscheuungswürdiges vorgekommen ist: ... Wir alle, Prälaten  und Geistliche, sind vom Wege des Rechtes abgewichen, und es hat schon lange kei-  nen einzigen, der Gutes getan hat. Deshalb müssen wir alle Gott die Ehre geben und  uns vor ihm demütigen. Z  e Sind die Folgerungen aus einem Glaubenszeugnis nicht zwingend,  sondern lediglich mehr oder weniger nahe liegend, dann zwingt ein  Widerspruch gegenüber den Konsequenzen nicht eo ipso auch dazu,  das Zeugnis der Glaubenserfahrung selbst in Frage zu stellen oder gar  zu bestreiten.  °  Weiter ist zu bedenken, dass kein Zeugnis eine Erfahrung umfassend,  unmissverständlich, erschöpfend, ein für allemal und alternativlos  zum Ausdruck zu bringen vermag. Die Einsicht in die Alleinwirksam-  keit Gottes verbietet nicht, auch über die Art und Weise zu spre-  chen, in der der Mensch an seiner Rechtfertigung beteiligt und da-  von betroffen ist, und ‚mere passive‘ darf eine legitime, muss aber  nicht die einzige korrekte Formel sein, die das ‚sola gratia‘ rettet.  Glaubenszeugnisse sind allesamt kontingent: Es könnte auch anders  von derselben Erfahrung Gottes gesprochen werden; diese Erfahrung  könnte auch eine andere ethische Praxis begründen und motivieren;  christlicher Glaube könnte auch in anderen Riten und Gebräuchen  seinen Ausdruck finden; und es fällt nicht schwer, sich auch kirchli-  che Strukturen anders vorzustellen.'” Unterschiede im Zeugnis müs-  sen einen Konsens in der bezeugten Erfahrung nicht ausschließen.  °  Noch weiter: Luthers Glaubenserfahrung erlaubt ihm eine weit rei-  chende Aussage über Gott: Gott ist dem Menschen ein gnädiger  Gott, nicht weil der —- der Mensch — ein guter wäre (so dass die gött-  Zitiert nach Joseph Lortz: Wie kam es zur Reformation? Ein Vortrag (Christ heute 1-9),  Einsiedeln 1950, 67 f.  10  Spannend wird dieses „anders“ erst, wenn man es nach ‚besser‘ und ‚schlechter‘ oder  gar nach ‚richtig‘ und ‚falsch‘ sortieren will. Dazu meine ‚Einführung in die Theologie.  Genese und Geltung theologischer Aussagen‘, Freiburg-Basel-Wien 2010, 317-424.  ÖR 61 (1/2012)Wir WIissen wohl, ass uch hel diesem eiligen Stuhle schon cSo1[{ [Nan-
chem re viel erabscheuungswürdiges vorgekommen Ist:12  tät des Papstes bestreiten, ihn gar als Antichristen karikieren — gerade  wenn man sich die kurze Vorstellung erlauben möchte, Luther wäre nicht  Leo X. gegenübergestanden, sondern Hadrian VI., der seinen Gesandten  Francesco Chieregati zum Reichstag in Nürnberg 1522/23 schickte mit  dem Auftrag:  „Du wirst sagen, dass wir es frei bekennen: Gott lässt diese Verfolgung seiner Kirche  geschehen wegen der Menschen und sonderlich wegen der Sünden der Priester und  Prälaten. ... Wir wissen wohl, dass auch bei diesem Heiligen Stuhle schon seit man-  chem Jahre viel Verabscheuungswürdiges vorgekommen ist: ... Wir alle, Prälaten  und Geistliche, sind vom Wege des Rechtes abgewichen, und es hat schon lange kei-  nen einzigen, der Gutes getan hat. Deshalb müssen wir alle Gott die Ehre geben und  uns vor ihm demütigen. Z  e Sind die Folgerungen aus einem Glaubenszeugnis nicht zwingend,  sondern lediglich mehr oder weniger nahe liegend, dann zwingt ein  Widerspruch gegenüber den Konsequenzen nicht eo ipso auch dazu,  das Zeugnis der Glaubenserfahrung selbst in Frage zu stellen oder gar  zu bestreiten.  °  Weiter ist zu bedenken, dass kein Zeugnis eine Erfahrung umfassend,  unmissverständlich, erschöpfend, ein für allemal und alternativlos  zum Ausdruck zu bringen vermag. Die Einsicht in die Alleinwirksam-  keit Gottes verbietet nicht, auch über die Art und Weise zu spre-  chen, in der der Mensch an seiner Rechtfertigung beteiligt und da-  von betroffen ist, und ‚mere passive‘ darf eine legitime, muss aber  nicht die einzige korrekte Formel sein, die das ‚sola gratia‘ rettet.  Glaubenszeugnisse sind allesamt kontingent: Es könnte auch anders  von derselben Erfahrung Gottes gesprochen werden; diese Erfahrung  könnte auch eine andere ethische Praxis begründen und motivieren;  christlicher Glaube könnte auch in anderen Riten und Gebräuchen  seinen Ausdruck finden; und es fällt nicht schwer, sich auch kirchli-  che Strukturen anders vorzustellen.'” Unterschiede im Zeugnis müs-  sen einen Konsens in der bezeugten Erfahrung nicht ausschließen.  °  Noch weiter: Luthers Glaubenserfahrung erlaubt ihm eine weit rei-  chende Aussage über Gott: Gott ist dem Menschen ein gnädiger  Gott, nicht weil der —- der Mensch — ein guter wäre (so dass die gött-  Zitiert nach Joseph Lortz: Wie kam es zur Reformation? Ein Vortrag (Christ heute 1-9),  Einsiedeln 1950, 67 f.  10  Spannend wird dieses „anders“ erst, wenn man es nach ‚besser‘ und ‚schlechter‘ oder  gar nach ‚richtig‘ und ‚falsch‘ sortieren will. Dazu meine ‚Einführung in die Theologie.  Genese und Geltung theologischer Aussagen‘, Freiburg-Basel-Wien 2010, 317-424.  ÖR 61 (1/2012)Wir alle, Talaten
und Geistliche, Sind VOMM Wege des Rechtes abgewichen, und hat schon ange kel:
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uns VOT ihm demütigen. u

Sind die Folgerungen AUS eiInem Glaubenszeugnis Nıcht zwingend,
Oondern lediglich mehr Oder weniger nahe liegend, dann ZzwIingt e1N
Widerspruc gegenüber den Konsequenzen nicht 1PSO auch dazu,
das Zeugnis der Glaubenserfahrun selhst 1n rage tellen Oder D
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VWeiter 1st edenken, dass eın Zeugnis e1nNe Erfahrung umfassend,
unmissverständlich, erschöpfend, e1N Iur em.: und alternativlios
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chen, In der der ensch SEINeEer Rechtifertigung beteiligt und dAa-
VOT eirolen 1St, und ‚MeTE passive darf e1nNe legitime, INUSS aber
nicht die einzIge Orrekte Formel se1n, die das ‚sola gratia reiteLl.
Glaubenszeugnisse sind allesamt kontingent: ESs könnte auch anders
VOT derselben Erfahrung ottes gesprochen werden; diese r  rung
könnte auch e1nNe andere thische Praxis begründen und motivileren;
christlicher Glaube könnte auch In anderen ten und Gebräuchen
seiINen USdruc finden; und Tallt nicht schwer, sich auch kırchli
che Strukturen anders vorzustellen. '“ Unterschiede 1M Zeugnis MUS-
SET1 eiınen KONsens In der bezeugten r  rung Nıcht ausschließen
Ooch welter Luthers Glaubenserfahrun rlauhbt inm e1Ne we1ilit re1-
chende Aussage ber Ott: Ott Ist dem enschen e1N onäadiger
Gott, nicht we1l der der ensch e1N wWware (SO dass die SOLL

/itiert ach Joseph Or£fz: VWie kam ZUrTr Keformation? Fin Vortrag Christ eute J—' )v
Finsiedeln 1950,

10 pannen! WwIird dieses „anders” ersL, WenNnnNn ach ‚besser‘ und ‚schlechter‘ der
ar ach ‚TIC.  1g und falsch‘ Sortieren will. Dazu meline ‚Einführung In die eologie.
(‚enese und Geltung theologischer Aussagen‘, Freiburg-Basel-Wien 701 Ü, 7474
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tät des Papstes bestreiten, ihn gar als Antichristen karikieren – gerade
wenn man sich die kurze Vorstellung erlauben möchte, Luther wäre nicht
Leo X. gegenübergestanden, sondern Hadrian VI., der seinen Gesandten
Francesco Chieregati zum Reichstag in Nürnberg 1522/23 schickte mit
dem Auftrag:

„Du wirst sagen, dass wir es frei bekennen: Gott lässt diese Verfolgung seiner Kirche
geschehen wegen der Menschen und sonderlich wegen der Sünden der Priester und
Prälaten. … Wir wissen wohl, dass auch bei diesem Heiligen Stuhle schon seit man-
chem Jahre viel Verabscheuungswürdiges vorgekommen ist: … Wir alle, Prälaten
und Geistliche, sind vom Wege des Rechtes abgewichen, und es hat schon lange kei-
nen einzigen, der Gutes getan hat. Deshalb müssen wir alle Gott die Ehre geben und
uns vor ihm demütigen.“9

• Sind die Folgerungen aus einem Glaubenszeugnis nicht zwingend,
sondern lediglich mehr oder weniger nahe liegend, dann zwingt ein
Widerspruch gegenüber den Konsequenzen nicht eo ipso auch dazu,
das Zeugnis der Glaubenserfahrung selbst in Frage zu stellen oder gar
zu bestreiten. 

• Weiter ist zu bedenken, dass kein Zeugnis eine Erfahrung umfassend,
unmissverständlich, erschöpfend, ein für allemal und alternativlos
zum Ausdruck zu bringen vermag. Die Einsicht in die Alleinwirksam-
keit Gottes verbietet nicht, auch über die Art und Weise zu spre-
chen, in der der Mensch an seiner Rechtfertigung beteiligt und da-
von betroffen ist, und ‚mere passive‘ darf eine legitime, muss aber
nicht die einzige korrekte Formel sein, die das ‚sola gratia‘ rettet.
Glaubenszeugnisse sind allesamt kontingent: Es könnte auch anders
von derselben Erfahrung Gottes gesprochen werden; diese Erfahrung
könnte auch eine andere ethische Praxis begründen und motivieren;
christlicher Glaube könnte auch in anderen Riten und Gebräuchen
seinen Ausdruck finden; und es fällt nicht schwer, sich auch kirchli-
che Strukturen anders vorzustellen.10 Unterschiede im Zeugnis müs-
sen einen Konsens in der bezeugten Erfahrung nicht ausschließen. 

• Noch weiter: Luthers Glaubenserfahrung erlaubt ihm eine weit rei-
chende Aussage über Gott: Gott ist dem Menschen ein gnädiger
Gott, nicht weil der – der Mensch – ein guter wäre (so dass die gött-
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9 Zitiert nach Joseph Lortz: Wie kam es zur Reformation? Ein Vortrag (Christ heute I–9),
Einsiedeln 1950, 67 f.

10 Spannend wird dieses „anders“ erst, wenn man es nach ‚besser‘ und ‚schlechter‘ oder
gar nach ‚richtig‘ und ‚falsch‘ sortieren will. Dazu meine ‚Einführung in die Theologie.
Genese und Geltung theologischer Aussagen‘, Freiburg-Basel-Wien 2010, 317–424. 



1C Nade 1Ur e1Ne aMNgeMESSENE Gegenleistung wäre), Oondern 13
we1l Oott selhst SuL Ist und Sut meın miıt dem enschen
Diese christlich nicht bestreitende 1NSIC resultiert AUS e1ner Er-
fahrung; aber er spricht ber ott nicht und Tüur sich,
Oondern ber ihn, WIE der sich inm erkennen egeben hat, WIEe
er innn erfanren hat.''

War Ist Oott 1n SEINeEer UOffenbarungsgestalt WwWirklich zugänglich, dies
aber 1n „ldentität VOT Erscheinung und Verhüllung“ Richard chaef(f-
ler), 1n Mehrdeutigkeit. Das Silt auch Iur SEINE OUOffenbarung In der Ge
stalt Jesu VOT azare 1n „mummerey“, Sagl er 15,3 /3) ottes
Heilshandeln Ist Kreuz abzulesen, also „verborgen dem Gegenteil
uUuNSeTES Begreifens und Denkens  &b L} Die Vieldeutigkeit des Je
SUS VOT Nazareth verlangt ach e1ner Deutung, die die Be-Deutung be
sStImmMt. Ott Sibt sıch er 1n SeINer r  rung WwWirklich erken-
NETN, bleibt darın aber der verborgene, dass die großartige Erfahrung
Luthers nicht ausschließen kann, dass der ‚deus SCEIMDET Malcor sich auch
aufT Och andere Weise offenbart.

Notwendige und hilfreiche Unterscheidungen
Die Unterscheidungen zwischen Ott selhst als dem, der sich erfanren

ässt, der (restalt, 1n der verborgen ott sich dem enschen erkennen
Sibt, der Erfahrung als e1ner Begegnung mi1t dieser Gestalt, In der Ott MIt:
erilanren wird und SCHNEeBllC dem Zeugnis, In dem sıch diese persönliche
Gotteserfahrung artikuliert, auslegt und anderen verstehen SiDt diese
Unterscheidungen Sind deshalb bedeutsam, we1l 1E Talsche Identifizie
rungel vermeililden helfen und geheimen Ooder Olfenen Verabsolutierungen
wehren, die der orößeren TO Ottes Nıcht erecht werden kön
NelNn

Eerst WE 1M Zeugnis die Erfahrung 1n jeder 1NSIC erschöpfend 1n
Tüur allemal und nicht bloß vorläufig ausgesagt werden könnte; WEl In der
je persönlichen r  rung die DallZe OUOffenbarungsgestalt des verborgenen

(‚erade 1e$5 Letztere cheint MIr 1m Hintergrund der Irritation der Bar Verständnislosig-
keit stehen, MIt der römisch-katholische Theologie dem reformatorischen Insistieren
auf dem kriteriologischen us der Kechtfertigungslehre begegnet; ernarn Jün
gel: Um (‚Otftes willen Klarheit! Kritische Bemerkungen ZUT Verharmlosung der e
riologischen un  107 des Rechtfertigungsartikels AUS Anlass einer Okumenischen „Ge
mMeinsamen rklärung ZUrTr Rechtfertigungslehre”: /INK i} 394-4006; Orofnhea
Saffler: 35 He gesamte TE und Praxis der Kirche unablässig auf TISTUS hin OTMen-
t1ieren A /ur NeuetTenNn IHsSkussion die kriteriologische un  107 der RKechtfertigungs-
Tre ( atholica }, 05—]1
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liche Gnade nur eine angemessene Gegenleistung wäre), sondern
weil er – Gott – selbst gut ist und es gut meint mit dem Menschen.
Diese christlich nicht zu bestreitende Einsicht resultiert aus einer Er-
fahrung; d. h. aber: Luther spricht über Gott nicht an und für sich,
sondern über ihn, wie der sich ihm zu erkennen gegeben hat, wie er
– Luther – ihn erfahren hat.11

Zwar ist Gott in seiner Offenbarungsgestalt wirklich zugänglich, dies
aber stets in „Identität von Erscheinung und Verhüllung“ (Richard Schaeff-
ler), d. h. in Mehrdeutigkeit. Das gilt auch für seine Offenbarung in der Ge-
stalt Jesu von Nazareth: in „mummerey“, sagt Luther (WA 15,373). Gottes
Heilshandeln ist am Kreuz abzulesen, also „verborgen unter dem Gegenteil
unseres Begreifens und Denkens“ (WA 56,376 f). Die Vieldeutigkeit des Je-
sus von Nazareth verlangt nach einer Deutung, die die Be-Deutung be-
stimmt. D. h. Gott gibt sich Luther in seiner Erfahrung wirklich zu erken-
nen, bleibt darin aber der verborgene, so dass die großartige Erfahrung
Luthers nicht ausschließen kann, dass der ‚deus semper maior‘ sich auch
auf noch andere Weise offenbart. 

4. Notwendige und hilfreiche Unterscheidungen 

Die Unterscheidungen zwischen Gott selbst als dem, der sich erfahren
lässt, der Gestalt, in der verborgen Gott sich dem Menschen zu erkennen
gibt, der Erfahrung als einer Begegnung mit dieser Gestalt, in der Gott mit-
erfahren wird und schließlich dem Zeugnis, in dem sich diese persönliche
Gotteserfahrung artikuliert, auslegt und anderen zu verstehen gibt – diese
Unterscheidungen sind deshalb so bedeutsam, weil sie falsche Identifizie-
rungen vermeiden helfen und geheimen oder offenen Verabsolutierungen
wehren, die der stets größeren Größe Gottes nicht gerecht werden kön-
nen. 

Erst wenn im Zeugnis die Erfahrung in jeder Hinsicht erschöpfend ein
für allemal und nicht bloß vorläufig ausgesagt werden könnte; wenn in der
je persönlichen Erfahrung die ganze Offenbarungsgestalt des verborgenen
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11 Gerade dies Letztere scheint mir im Hintergrund der Irritation oder gar Verständnislosig-
keit zu stehen, mit der römisch-katholische Theologie dem reformatorischen Insistieren
auf dem kriteriologischen Status der Rechtfertigungslehre begegnet; vgl. Eberhard Jün-
gel: Um Gottes willen – Klarheit! Kritische Bemerkungen zur Verharmlosung der krite-
riologischen Funktion des Rechtfertigungsartikels – aus Anlass einer ökumenischen „Ge-
meinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre“: ZThK 94 (1997), 394–406; Dorothea
Sattler: „… Die gesamte Lehre und Praxis der Kirche unablässig auf Christus hin orien-
tieren …“ Zur neueren Diskussion um die kriteriologische Funktion der Rechtfertigungs-
lehre: Catholica 52 (1998), 95–114. 



14 ottes sich erschlieben und zugänglich werden könnte; WEl Ott sich In
e1ner (Gestalt menschlicher Erfahrung S WIE SL, wahr- und vernehmen
lassen könnte erst dann könnte die Theologie ihren ‚Betrieb schließen

Weil dies aber utopIsSC bleibt, hat die Theologie kritisch ber diese
Dilferenzen wachen

ber die ‚signifikative Differenz  $ (Bernhar' Waldeni{els), darüber also,
dass die göttliche Wirklichkei nicht miıt ihrer Erscheinungsgestalt
identiliziert wird Wird dieser Unterschie verwischt, dann wird
die Begegnungsgestalt Zu Ötzen, das edium der Wirklic  e1
selbst, die vermitteln soll Gleichzeiltig 1st das edium weltlicher
Erscheinungsgestalt ahber auch nicht überspringen. ESs Silt also,
Ott 1n SeINer unentbehrlichen Erscheinung begegnen, jede Er
scheinung aber zugleic als SEINE Verbergung rTahren und als
zulänglich, arum vorläufig testzuhalten
Die Theologie wacht weilter kritisch darüber, dass die göttliche Er-
scheinungsgestalt nicht damıit identifizlert werden darT, WIEe S1E era
[el wird
Für konkrete UOffenbarungsgestalten Silt iImMmer zwelerle1i

ZUuU eıInNnen e1Ne mangelnde Eindeutigkeit dieser weltlich-geschicht-
lichen Gestalt, die aufT den darın erkennbDbaren Ott hın ausgelegt
werden INUSS, der sgegenüber der weltlich-geschichtlichen Art SE1-
116585 Erscheinens aber der prinzipie andere bleibt;
ZUuU anderen sowoNnl e1nNe Unverzichtbarkeit WIE zugleic auch Un
angemessenheit der 1n der Erfahrung dieser (‚estalt empflangenen
kEindrücke

Die Theologie wacht SCHHEe NC kritisch darüber, dass die (Sprachli-
che, ethische, asthetische, strukturelle, Aussagegestalt, In der die
Erfahrung ihren USdruc Iindet und ZUr Sprache sebrac wird,
nicht unbesehen Iur die r  rung selhst adäquat und damıit eINZIg
möglich sehalten wird S1E wacht ber die ‚responsIive Diflferenz
(Bernhard Waldenfels). In glaubiger Praxis wird der Anspruch der e '
anhnrenen göttlichen OUOffenbarungsgestalt beantwortet; diese Pra:;
Y1IS bezeugt, dass SIE e1ner größtmöglichen Entsprechung VOT Wort
und Ant-Wort verplflichtet IStT. Das Zeugn1s verwelst aufT die (Offenba:
DS- und Erfahrungsgestalt, zeigt nicht primar s1e, Oondern aufT S1e
ESs 1st menschlich-gläubige Auslegung der Auslegung, die Ott selhst
vornimmt, indem sich 1n dieser (Gestalt erilanren Sibt
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Gottes sich erschließen und zugänglich werden könnte; wenn Gott sich in
einer Gestalt menschlicher Erfahrung so, wie er ist, wahr- und vernehmen
lassen könnte – erst dann könnte die Theologie ihren ‚Betrieb schließen‘. 

Weil dies aber utopisch bleibt, hat die Theologie kritisch über diese
Differenzen zu wachen: 

• über die ‚signifikative Differenz‘ (Bernhard Waldenfels), darüber also,
dass die göttliche Wirklichkeit nicht mit ihrer Erscheinungsgestalt
identifiziert wird. – Wird dieser Unterschied verwischt, dann wird
die Begegnungsgestalt zum Götzen, das Medium zu der Wirklichkeit
selbst, die es vermitteln soll. Gleichzeitig ist das Medium weltlicher
Erscheinungsgestalt aber auch nicht zu überspringen. Es gilt also,
Gott in seiner unentbehrlichen Erscheinung zu begegnen, jede Er-
scheinung aber zugleich als seine Verbergung zu erfahren und als un-
zulänglich, darum vorläufig festzuhalten. 

• Die Theologie wacht weiter kritisch darüber, dass die göttliche Er-
scheinungsgestalt nicht damit identifiziert werden darf, wie sie erfah-
ren wird.
Für konkrete Offenbarungsgestalten gilt immer zweierlei: 
– zum einen eine mangelnde Eindeutigkeit dieser weltlich-geschicht-
lichen Gestalt, die auf den darin erkennbaren Gott hin ausgelegt
werden muss, der gegenüber der weltlich-geschichtlichen Art sei-
nes Erscheinens aber der prinzipiell andere bleibt; 

– zum anderen sowohl eine Unverzichtbarkeit wie zugleich auch Un-
angemessenheit der in der Erfahrung dieser Gestalt empfangenen
Eindrücke. 

• Die Theologie wacht schließlich kritisch darüber, dass die (sprachli-
che, ethische, ästhetische, strukturelle, …) Aussagegestalt, in der die
Erfahrung ihren Ausdruck findet und zur Sprache gebracht wird,
nicht unbesehen für die Erfahrung selbst adäquat und damit einzig
möglich gehalten wird – sie wacht über die ‚responsive Differenz‘
(Bernhard Waldenfels). In gläubiger Praxis wird der Anspruch der er-
fahrenen göttlichen Offenbarungsgestalt beantwortet; d. h. diese Pra-
xis bezeugt, dass sie einer größtmöglichen Entsprechung von Wort
und Ant-Wort verpflichtet ist. Das Zeugnis verweist auf die Offenba-
rungs- und Erfahrungsgestalt, zeigt nicht primär sie, sondern auf sie.
Es ist menschlich-gläubige Auslegung der Auslegung, die Gott selbst
vornimmt, indem er sich in dieser Gestalt zu erfahren gibt. 
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/weli Verständigungsprozesse 19

Worüber Ist die Einheit der (lateinischen!] Kırche zerbrochen?
1C Luthers r  rung e1Nes ottes, der allein 1n SEINer Nade

den enschen rettel, der dazu nichts kann als sich diese Nade 1M lau:
ben dankbar sefallen lassen Widerspruc erntelt Luthers Art und Weise,
VOT dieser Erfahrung sprechen, S1E bezeugen; Widerspruc erfanren
die Konsequenzen, die Luther In SEINer Auseinandersetzung miıt diesem
Widerspruc zieht und S1E als mi1t SEINer r  rung mitgegeben sieht,
dass sich berechtigt u S1E ziehen, WIE auch genötigt, ihnen
festzuhalten, SEINE r  rung nicht verleugnen.

530 ergab sich auf dem Augsburger Reichstag e1nNe Chance der Ver-
ständigung Karl „als Römischer Kalser und au der T1sS
tenhaı eingeladen In der Absicht: „WIE der irrung und zwispalt hal
ben In dem halligen lauben und der Christlichen eligion
beschlossen werden MUg und olle  “ Die Reformatoren prasentlerten
ihre religiösen Überzeugungen miıt der ‚Gon{fessio Augustana‘’ ),
‚einer zutrefifenden Auslegung des Wortes (‚ottes‘ (Verfassung des
LWB 1977 elanchthon veritrat die reformatorische Position, LU
ther 1e sich als (Geächteter VO  = Reichstag lern aul der EsTEe Co
burg aul.

Die ‚Gon{fessio Augustana‘ ll re und Kirchenordnung ZUSaAaMMMmMel-
Tassen und besonders die Abweichungen gegenüber der Iradition der FOMN1-
SscChHen Kıirche theologisch begründen, VOT der Schrift AUS- und ihre
kırchliche Kontinuiltät aulweisen 1n der Hoffnung, damıit Missverständnisse
auszuraumen In keinem Glaubenssa weiche VOT der eiligen
Schrift und der allgemeinen und der römischen Kıirche ab, beseitige
lediglich einıge wenige Missbräuche

Die ‚Gon{essio Augustana' prasentiert 1M ersten Teil die zentralen
Glaubensartikel; ZUr kırchlichen Einheit sollte der KONsens darın ehören
und auch enugen. In den 1M zweıten Teil kırchlichen Tau-
chen ONNe Vielfalt hingenommen werden OMMUN1CN beiden Ge
stalten, Zölibat, Beichte, Klostergelübde, Vollmacht der ischöfe,5. Zwei Verständigungsprozesse  15  Worüber ist die Einheit der (lateinischen!) Kirche zerbrochen?  Nicht an Luthers Erfahrung eines Gottes, der allein in seiner Gnade  den Menschen rettet, der dazu nichts kann als sich diese Gnade im Glau-  ben dankbar gefallen zu lassen. Widerspruch erntet Luthers Art und Weise,  von dieser Erfahrung zu sprechen, sie zu bezeugen; Widerspruch erfahren  die Konsequenzen, die Luther in seiner Auseinandersetzung mit diesem  Widerspruch zieht und sie als mit seiner Erfahrung mitgegeben sieht, so  dass er sich berechtigt fühlt, sie zu ziehen, wie auch genötigt, an ihnen  festzuhalten, um seine Erfahrung nicht zu verleugnen.  e 1530 ergab sich auf dem Augsburger Reichstag eine Chance der Ver-  ständigung: Karl V. hatte „als Römischer Kaiser und haubt der Chris-  tenhait“ eingeladen in der Absicht: „wie der irrung und zwispalt hal-  ben in dem hailigen glauben und der Christlichen Religion  beschlossen werden mug und solle“. Die Reformatoren präsentierten  ihre religiösen Überzeugungen mit der ‚Confessio Augustana‘ (CA),  ‚einer zutreffenden Auslegung des Wortes Gottes‘ (Verfassung des  LWB 1977). Melanchthon vertrat die reformatorische Position, Lu-  ther hielt sich als Geächteter vom Reichstag fern auf der Feste Co-  burg auf.  Die ‚Confessio Augustana‘ will Lehre und Kirchenordnung zusammen-  fassen und besonders die Abweichungen gegenüber der Tradition der römi-  schen Kirche theologisch begründen, d.h. vor der Schrift aus- und ihre  kirchliche Kontinuität aufweisen in der Hoffnung, damit Missverständnisse  auszuräumen. In keinem Glaubenssatz weiche man von der Heiligen  Schrift und der allgemeinen und der römischen Kirche ab, man beseitige  lediglich einige wenige Missbräuche.  Die ‚Confessio Augustana‘ präsentiert im ersten Teil die zentralen  Glaubensartikel; zur kirchlichen Einheit sollte der Konsens darin gehören  und auch genügen. In den im zweiten Teil genannten kirchlichen Bräu-  chen könne Vielfalt hingenommen werden: Kommunion unter beiden Ge-  stalten, Zölibat, Beichte, Klostergelübde, Vollmacht der Bischöfe, ...:  „Das genügt (satis est) zur wahren Einheit der christlichen Kirche, dass das Evange-  lium einträchtig im reinen Verständnis gepredigt und die Sakramente dem göttlichen  Wort gemäß gereicht werden. Und es ist nicht zur wahren Einheit der christlichen  Kirche nötig (nec necesse est), dass überall die gleichen, von den Menschen einge-  setzten Zeremonien eingehalten werden“ (CA 7).  Die Konstitutiva der Kirche werden zu dem, was die Einheit der Kir-  che erfordert: die Verkündigung des Evangeliums und die Feier der Sakra-  ÖR 60 (4/2011)„Das genügt satis est) ZUrT wahren Einheit der chrsilichen Kirche, ass das Evange-

1UmM einträchtig 1M reinen Verständnis gepredigt und die akramente dem göttlichen
Wort gemä geTelC. werden. Und Ist NIC ZUrT wahren Einheit der chrıistiıchen
TC nötig (necC NECEsSsE est), ass überall die gleichen, Von den enschen einge-
seiIzien Zeremonien eingehalten werden“ 7
Die Konstitutiva der Kırche werden dem, W2S die Einheit der KIr-

che erfordert: die Verkündigung des Evangeliums und die Feiler der Sakra:

60 (4/201 1)

5. Zwei Verständigungsprozesse 

Worüber ist die Einheit der (lateinischen!) Kirche zerbrochen? 
Nicht an Luthers Erfahrung eines Gottes, der allein in seiner Gnade

den Menschen rettet, der dazu nichts kann als sich diese Gnade im Glau-
ben dankbar gefallen zu lassen. Widerspruch erntet Luthers Art und Weise,
von dieser Erfahrung zu sprechen, sie zu bezeugen; Widerspruch erfahren
die Konsequenzen, die Luther in seiner Auseinandersetzung mit diesem
Widerspruch zieht und sie als mit seiner Erfahrung mitgegeben sieht, so
dass er sich berechtigt fühlt, sie zu ziehen, wie auch genötigt, an ihnen
festzuhalten, um seine Erfahrung nicht zu verleugnen. 

• 1530 ergab sich auf dem Augsburger Reichstag eine Chance der Ver-
ständigung: Karl V. hatte „als Römischer Kaiser und haubt der Chris -
tenhait“ eingeladen in der Absicht: „wie der irrung und zwispalt hal-
ben in dem hailigen glauben und der Christlichen Religion …
beschlossen werden mug und solle“. Die Reformatoren präsentierten
ihre religiösen Überzeugungen mit der ‚Confessio Augustana‘ (CA),
‚einer zutreffenden Auslegung des Wortes Gottes‘ (Verfassung des
LWB 1977). Melanchthon vertrat die reformatorische Position, Lu-
ther hielt sich als Geächteter vom Reichstag fern auf der Feste Co-
burg auf. 

Die ‚Confessio Augustana‘ will Lehre und Kirchenordnung zusammen-
fassen und besonders die Abweichungen gegenüber der Tradition der römi-
schen Kirche theologisch begründen, d. h. vor der Schrift aus- und ihre
kirchliche Kontinuität aufweisen in der Hoffnung, damit Missverständnisse
auszuräumen. In keinem Glaubenssatz weiche man von der Heiligen
Schrift und der allgemeinen und der römischen Kirche ab, man beseitige
lediglich einige wenige Missbräuche. 

Die ‚Confessio Augustana‘ präsentiert im ersten Teil die zentralen
Glaubensartikel; zur kirchlichen Einheit sollte der Konsens darin gehören
und auch genügen. In den im zweiten Teil genannten kirchlichen Bräu-
chen könne Vielfalt hingenommen werden: Kommunion unter beiden Ge-
stalten, Zölibat, Beichte, Klostergelübde, Vollmacht der Bischöfe, …: 

„Das genügt (satis est) zur wahren Einheit der christlichen Kirche, dass das Evange-
lium einträchtig im reinen Verständnis gepredigt und die Sakramente dem göttlichen
Wort gemäß gereicht werden. Und es ist nicht zur wahren Einheit der christlichen
Kirche nötig (nec necesse est), dass überall die gleichen, von den Menschen einge-
setzten Zeremonien eingehalten werden“ (CA 7). 

Die Konstitutiva der Kirche werden zu dem, was die Einheit der Kir-
che erfordert: die Verkündigung des Evangeliums und die Feier der Sakra-
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16 dies aber ‚1m reinen Verständnis DZW. ‚dem göttlichen Wort X
mäls‘, ‚DUTE i recte Diese ergänzenden Adverbien Sind unverzichtbar,
we1l darın das Heil, die Rechtfertigung vermittelt wird Implizi sind
ahber auch Perversionen der Predigt und des (‚ottesdienstes enkbar, WE
S1E nicht ‚DUTE i recte seschehen.

Katholiken en 1n dem, W2S die Kıirche ZUr Kıirche Mac und darum
auch ZUr Einheit notwendig 1st und genuügt, das Ordinierte Amt Verm1Ss
und 1n Deflizit reformatorischer E  esiologie diagnostiziert. Doch
nächst: Nirgendwo 7 die ‚Gon{fessio Augustana‘’ das kırchliche Amt
tler die nicht notwendigen, VOT enschen Iraditionen;

vielmehr ‚VOIN Ott eingesetzt‘, Zu rechtfertigenden Glauben
finden, denn das Evangelium 1NUSS ja gepredigt und die Sakramente

MUussen gefeier werden „Nach göttlichem ec esteht deshalb das b1
schöflliche Amt darin, das Evangelium predigen, Sunden vergeben,
re (be)urteilen und die ehre, die das Evangelium ISt, VeT-
werlfen und die Gottlosen, eren sottloses esen offenkundig 1St, AUS der
christlichen (Gemeiminde auszuschließen  &b 28) Nur Die das
IuUure AdIivino kırchliche Amt nicht 1M selhben Atemzug WIEe das Evangelium
und die Sakramente; doch 1st Tur die beiden konstitutiven kırchlichen
ollzüge e1nNe notwendige Bedingung: Mir INUSS das Evangelium gepredigt
und Mussen die akramente sereic werden, damıit S1E dann ihre 2115
wirksamkeit 1n Mır en  en können

Das kırchliche Amt 1st e1N normiertes, das apostolische Zeugnis X
undenes; die katholischerseits betonte Sukzession 1st nicht Zzuerst e1nNe
formale, Oondern inhaltlıch bestimmte Kontinultät ZUuU rsprung. arum
kann und INUSS die „Wenn die 1SCNHNOTEe EIWAas das Evange-
lıum ljehren, lestsetzen Ooder einrichten, aben WITr ottes Befehl, In eiInem
Olchen Fall Nıcht gehorsam Se1iın  &b 28) Schwierig Ist ‚nur  * L
welche Instanz klärt, W2S dem Evangelium enT: und W2S inm widerspricht.
er Nnımm das Tüur sich In Anspruch, die römische Kırche auch; damıit
dar{i ahber das espräc nicht eendet se1n, und Glaubensfragen dürien
nicht als Machtfragen verhandelt werden 1ne Orm. DallzZ analoge rage

sich 1M 15 Jahrhundert als rage ach dem rechtmäßigen aps X
stellt. In ugsburg esteht Zeitdruck; die ] Uurkensteuer INUSS beschlossen
werden

er 11mmte dem lext Melanc  ONs Er WISSE nichts daran
verbessern; das „würde sıch auch nicht schicken, da ich Sanlt und leise
nicht lreten kannn  &b Br 5,519 Man MagL Luther habe ‚Kreide X
iressen'; sgl sich ler aber nicht die 1NSIC 1n die bleibende Un
angemessenheit jeden Zeugnisses gegenüber der bezeugten r  rung artı-
kulieren, e1nNe Einsicht, die erlaubt, ussagen, auch dogmatische ussagen

1/2012

mente – dies aber ‚im reinen Verständnis‘ bzw. ‚dem göttlichen Wort ge-
mäß‘, ‚pure et recte‘. Diese ergänzenden Adverbien sind unverzichtbar,
weil da rin das Heil, die Rechtfertigung vermittelt wird. Implizit sind so
aber auch Perversionen der Predigt und des Gottesdienstes denkbar, wenn
sie nicht ‚pure et recte‘ geschehen. 

Katholiken haben in dem, was die Kirche zur Kirche macht und darum
auch zur Einheit notwendig ist und genügt, das ordinierte Amt vermisst
und ein Defizit reformatorischer Ekklesiologie diagnostiziert. Doch zu-
nächst: Nirgendwo zählt die ‚Confessio Augustana‘ das kirchliche Amt un-
ter die nicht notwendigen, von Menschen gesetzten Traditionen; CA 5
nennt es vielmehr ‚von Gott eingesetzt‘, um zum rechtfertigenden Glauben
zu finden, denn das Evangelium muss ja gepredigt und die Sakramente
müssen gefeiert werden. „Nach göttlichem Recht besteht deshalb das bi-
schöfliche Amt darin, das Evangelium zu predigen, Sünden zu vergeben,
Lehre zu (be)urteilen und die Lehre, die gegen das Evangelium ist, zu ver-
werfen und die Gottlosen, deren gottloses Wesen offenkundig ist, aus der
christlichen Gemeinde auszuschließen“ (CA 28). Nur: Die CA nennt das
iure divino kirchliche Amt nicht im selben Atemzug wie das Evangelium
und die Sakramente; doch ist es für die beiden konstitutiven kirchlichen
Vollzüge eine notwendige Bedingung: Mir muss das Evangelium gepredigt
und müssen die Sakramente gereicht werden, damit sie dann ihre Heils-
wirksamkeit in mir entfalten können. 

Das kirchliche Amt ist ein normiertes, an das apostolische Zeugnis ge-
bundenes; die katholischerseits so betonte Sukzession ist nicht zuerst eine
formale, sondern inhaltlich bestimmte Kontinuität zum Ursprung. Darum
kann und muss die CA sagen: „Wenn die Bischöfe etwas gegen das Evange-
lium lehren, festsetzen oder einrichten, haben wir Gottes Befehl, in einem
solchen Fall nicht gehorsam zu sein“ (CA 28). Schwierig ist ‚nur‘ zu sagen,
welche Instanz klärt, was dem Evangelium ent- und was ihm widerspricht.
Luther nimmt das für sich in Anspruch, die römische Kirche auch; damit
darf aber das Gespräch nicht beendet sein, und Glaubensfragen dürfen
nicht als Machtfragen verhandelt werden. Eine formal ganz analoge Frage
hatte sich im 15. Jahrhundert als Frage nach dem rechtmäßigen Papst ge-
stellt. In Augsburg besteht Zeitdruck; die Türkensteuer muss beschlossen
werden. 

Luther stimmte dem Text Melanchthons zu: Er wisse nichts daran zu
verbessern; das „würde sich auch nicht schicken, da ich so sanft und leise
nicht treten kann“ (WA Br 5,519). Man mag sagen, Luther habe ‚Kreide ge-
fressen‘; warum soll sich hier aber nicht die Einsicht in die bleibende Un-
angemessenheit jeden Zeugnisses gegenüber der bezeugten Erfahrung arti-
kulieren, eine Einsicht, die erlaubt, Aussagen, auch dogmatische Aussagen
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relativieren, SIE 1n elatlleoen dem, W2S S1E dUSZUSAaSEN bean 1/
spruchen, das aber Nıcht In abschließender Vollendung eisten VermÖ
sen  2  *

099 rYrlehte die „Gemeinsame Erklärung zwischen der Katholi
schen Kırche und dem Lutherischen un ber die Rechtierti
sungslehre“ (GE), e1Ne Verständigung ber die ‚Lehre”, ber
das Verständnis des Zeugnisses VOT Luthers Gotteserfahrung. “
Unterschiedliche Verständnisse hatten sich ber Jahrhunderte AUS-
einander entwickelt und vertielt und erschienen unvereinbar,
dass 1E gegenseltige Verurteilungen legitimierten. “
Den KONsens ermöglichte die Einsicht, dass alles MmMenschliiche Den
ken und prechen endlich, sgeschichtlich, perspektivisch und damıit
notwendig Olfen Ist aul 11  » aANSECMESSENETIES, arum auch korrTI1-
gierendes Denken und prechen.

Schwierig wird e1nNe Verständigung iImMmer dort, Nıcht 1Ur er-
schiedlich edacht und gesprochen wird, Oondern dies auch 1n unterschied-:
liıchen Kategorien sgeschieht. Ludwig Wittgenstein hat 1n SEINeEemM Konzept
des ‚Sprachspiels’ ezelgt, dass die Sprache ihre Bedeutungen primar der
Pragmatik des Gebrauchs Uurc enschen 1n eren Lebenssituationen VeT-
dankt. Jede sprachliche AÄußerung verwelist aul e1nNe den KOommMunıiıkations-
teilnnehmern gemeinsame, vermittelte Welt: die dem Sprachspie entspre
chende ‚Lebensform’, e1Ne „liefengrammatık” (Wittgenstein), die ber
SIinn und Nsınn entscheidet. Konfessionell Spiritualitäten, AÄus
drucksformen des aubens, Mentalitäten, auch A  ergien‘, Iradıtionen
und Bräuche stehen hinter theologischen Begrifflichkeiten und Sind nicht

unterschätzende hinderliche Oder Tördernde aktoren er Bemühun
DE Konsens

VWeiter spielen philosophische Denkmöglichkeiten und -Tormen, In de
NelNn sich jede Theologie ausspricht, e1nNe entscheidende Für die MIt:
elalterliche Theologie 1st der ensch e1nNe ubstanz miıt spezifischen Ver-
mögen, intellectus und voluntas, mi1t enen Handlungen SeTZT, die
inhm selhst gegenüber 1n SEINer UDSTLanz aber akzıidentell leiben er

12 /um erden der ‚Gemeinsamen rklärung‘ und ihres Textes Orofnhea Wendebourg:
/ur Entstehungsgeschichte der „Gemeinsamen rklärung“: },
140-2006; AUS der er e1Nes der Autoren: Lofhar UHrich Praxis und Prinzipien einer
Okumenischen Hermeneutik. Dargestellt der „Gemeinsamen rklärung ZUrTr Rechtfierti:
gungslehre”: Bertram Stubenrauc. (Hg.) Dem rsprung /ukunft geben. (‚laubenserT-
kenntnis In Okumenischer Verantwortung { Wolfigang Beinert), Freiburg-Basel-Wien
1998, 185—-774

13 die Se1It 1986 In reiburg Herder und GÖttingen (Vandenhoeck uprecht) C T7'-
schienenen tudien „Lehrverurteilungen kirchentrennend?"“
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zu relativieren, sie in Relation zu setzen zu dem, was sie auszusagen bean-
spruchen, das aber nicht in abschließender Vollendung zu leisten vermö-
gen? 

• 1999 erlebte die „Gemeinsame Erklärung zwischen der Katholi-
schen Kirche und dem Lutherischen Weltbund über die Rechtferti-
gungslehre“ (GE), eine Verständigung über die ‚Lehre‘, d. h. über
das Verständnis des Zeugnisses von Luthers Gotteserfahrung.12

Unterschiedliche Verständnisse hatten sich über Jahrhunderte aus-
einander entwickelt und vertieft und erschienen unvereinbar, so
dass sie gegenseitige Verurteilungen legitimierten.13

Den Konsens ermöglichte die Einsicht, dass alles menschliche Den-
ken und Sprechen endlich, geschichtlich, perspektivisch und damit
notwendig offen ist auf neues, angemesseneres, darum auch korri-
gierendes Denken und Sprechen. 

Schwierig wird eine Verständigung immer dort, wo nicht nur unter-
schiedlich gedacht und gesprochen wird, sondern dies auch in unterschied-
lichen Kategorien geschieht. Ludwig Wittgenstein hat in seinem Konzept
des ‚Sprachspiels‘ gezeigt, dass die Sprache ihre Bedeutungen primär der
Pragmatik des Gebrauchs durch Menschen in deren Lebenssituationen ver-
dankt. Jede sprachliche Äußerung verweist auf eine den Kommunikations-
teilnehmern gemeinsame, vermittelte Welt: die dem Sprachspiel entspre-
chende ‚Lebensform‘, eine „Tiefengrammatik“ (Wittgenstein), die über
Sinn und Unsinn entscheidet. Konfessionell geprägte Spiritualitäten, Aus-
drucksformen des Glaubens, Mentalitäten, auch ‚Allergien‘, Traditionen
und Bräuche stehen hinter theologischen Begrifflichkeiten und sind nicht
zu unterschätzende hinderliche oder fördernde Faktoren aller Bemühun-
gen um Konsens.

Weiter spielen philosophische Denkmöglichkeiten und -formen, in de-
nen sich jede Theologie ausspricht, eine entscheidende Rolle. Für die mit-
telalterliche Theologie ist der Mensch eine Substanz mit spezifischen Ver-
mögen, z. B. intellectus und voluntas, mit denen er Handlungen setzt, die
ihm selbst gegenüber in seiner Substanz aber akzidentell bleiben. Luther
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12 Zum Werden der ‚Gemeinsamen Erklärung‘ und ihres Textes: Dorothea Wendebourg:
Zur Entstehungsgeschichte der „Gemeinsamen Erklärung“: ZThK.B 10 (1998),
140–206; aus der Feder eines der Autoren: Lothar Ullrich: Praxis und Prinzipien einer
ökumenischen Hermeneutik. Dargestellt an der „Gemeinsamen Erklärung zur Rechtferti-
gungslehre“: Bertram Stubenrauch (Hg.): Dem Ursprung Zukunft geben. Glaubenser-
kenntnis in ökumenischer Verantwortung (FS Wolfgang Beinert), Freiburg-Basel-Wien
1998, 185–224. 

13 Vgl. die seit 1986 in Freiburg (Herder) und Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) er-
schienenen Studien „Lehrverurteilungen kirchentrennend?“ 



18 kann dagegen Menschsein nicht mehr als quası neutrale alur VOT SEINeEemM
Vollzug unterscheiden; serade dieser identiliziert als SO  idriger Oder aber
gerechtfertigter den enschen

der Scholastische Theologie beschreiht die Nade als vgeschenkte
‚qualitas’ 1M enschen Ihomas, SINn J-11, ‚2C) und damit ihre Wir-
kung, Luther dagegen als personale Beziehung zwischen Ott und ensch,
die IN der Zuwendung ottes gestiftet wird und schaut aufT ihren TUnN:
I1homas meın aher mit Nade vgerade nicht e1INe dem enschen eigene IU
gend, Ondern „eine Art Zustand, der den eingegossenen Tugenden als de
Tel Ausgangsgrund und urzel vorausliegt” (5 J-11, 10,2 A10| 3) Luther

dem Konzept der ‚qualitas‘ SE1INES der ‚externa l alliena i1ustitia'
14  ven

der Die Rechtfertigung des sündigen enschen ann 1n UrCNaus
unterschiedlichen Kontexten Zu ema werden bel Augustinus INNer-
halb der Gotteslehre, beli I1homas 1M Zusammenhang der Schöpfungslehre,
bel er SCHHEeBNC als Moment der Soteriologie. Das alles 1st legitim,

ahber zwangsläulfig je verschiedenen ussagen, die 1M Ortiau D
nicht übereinstimmen können, eren Angemessenheit ihrem jeweiligen
Kontext hängt, die ahber 1n der acC Urchaus konsensfähig Seın können,
natürlich nicht mussen; das ware aber eweils prüfen.

Unterschiedliche Formulierungen signalisieren nicht notwendig auch
Differenzen 1M Verständnis der gemeıinten acC E1IN Beispie115

e1m Streit die Bezeichnung des Gerechtiertigten als ‚Sünder geht
nicht 1Ur orte, aber auch €1 Positionen unterscheiden ZW1-

schen der atsunde ODUS peccati/vere i roprie peccatum) und der Wur-
zeisunde annn 1st aber auch SIiNNVOIL, wesentlich verschiedene achver-
halte auch unterschiedlich enennen

Man könnte den theologischen Streit das ‚simul 1USTUSs i peccator‘
auch stellvertretend den Begriff der ‚Gottwidrigkeit‘ lühren ährend
die utheraner Tormulieren „Diese Gottwidrigkeit 1st als solche wahrhaft
unde  &b (GE 29), 1st Tüur die Katholiken diese Gottwidrigkeit ‚objektiv‘ BCHEC
ben (GE 50), wird VOT Ott ahber nicht sehaßt (vgl Präazisierungen 1;
1515 In der Beschreibung OMmM er damıit überein, WEl Tur innn
Uun: „Nichts anderes (1St)} als das, W2S nicht ach ottes esetz i1st“

Ö, ö3) In der Bewertung bricht ahber Luthers Beobachtung und TIa

14 die och iImmer unübertroffene StTucCcie VON $fO ermann eSC. Theologie der
Kechtfertigung hel ar uther und I1homas VON quin. Versuch e1nNnes systematisch-
theologischen Dialogs, Mainz 1967

15 HIT Bausenhart: 1IMU| 1USTUSs ei peccaltor. /um römischen kEinspruch die
„Gemeinsame rklärung 7zwischen der katholischen Kirche und dem Lutherischen VWelt-
bund ber die Kechtfertigungslehre”: atholica Y09), 1272—141
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kann dagegen Menschsein nicht mehr als quasi neutrale Natur von seinem
Vollzug unterscheiden; gerade dieser identifiziert als gottwidriger oder aber
gerechtfertigter den Menschen. – 

Oder: Scholastische Theologie beschreibt die Gnade als geschenkte
‚qualitas‘ im Menschen (Thomas, S.th. I–II, 110,2c) und damit ihre Wir-
kung, Luther dagegen als personale Beziehung zwischen Gott und Mensch,
die in der Zuwendung Gottes gestiftet wird und schaut so auf ihren Grund.
Thomas meint aber mit Gnade gerade nicht eine dem Menschen eigene Tu-
gend, sondern „eine Art Zustand, der den eingegossenen Tugenden als de-
ren Ausgangsgrund und Wurzel vorausliegt“ (S. th. I–II, 10,2 ad 3). Luther
setzt dem Konzept der ‚qualitas‘ seines der ‚externa et aliena iustitia‘ entge-
gen.14 –

Oder: Die Rechtfertigung des sündigen Menschen kann in durchaus
unterschiedlichen Kontexten zum Thema werden: bei Augustinus inner-
halb der Gotteslehre, bei Thomas im Zusammenhang der Schöpfungslehre,
bei Luther schließlich als Moment der Soteriologie. Das alles ist legitim,
führt aber zwangsläufig zu je verschiedenen Aussagen, die im Wortlaut gar
nicht übereinstimmen können, deren Angemessenheit an ihrem jeweiligen
Kontext hängt, die aber in der Sache durchaus konsensfähig sein können, –
natürlich nicht müssen; das wäre aber jeweils zu prüfen. 

Unterschiedliche Formulierungen signalisieren nicht notwendig auch
Differenzen im Verständnis der gemeinten Sache. – Ein Beispiel:15

Beim Streit um die Bezeichnung des Gerechtfertigten als ‚Sünder‘ geht
es nicht nur um Worte, aber auch. Beide Positionen unterscheiden zwi-
schen der Tatsünde (opus peccati/vere et proprie peccatum) und der Wur-
zelsünde. Dann ist es aber auch sinnvoll, wesentlich verschiedene Sachver-
halte auch unterschiedlich zu benennen. 

Man könnte den theologischen Streit um das ‚simul iustus et peccator‘
auch stellvertretend um den Begriff der ‚Gottwidrigkeit‘ führen. Während
die Lutheraner formulieren: „Diese Gottwidrigkeit ist als solche wahrhaft
Sünde“ (GE 29), ist für die Katholiken diese Gottwidrigkeit ‚objektiv‘ gege-
ben (GE 30), wird von Gott aber nicht gehaßt (vgl. Präzisierungen 1; DH
1515). In der Beschreibung kommt Luther damit überein, wenn für ihn
Sünde „nichts anderes (ist) als das, was nicht nach Gottes Gesetz ist“
(WA 8, 83). In der Bewertung bricht aber Luthers Beobachtung und Erfah-
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14 Vgl. die noch immer unübertroffene Studie von Otto Hermann Pesch: Theologie der
Rechtfertigung bei Martin Luther und Thomas von Aquin. Versuch eines systematisch-
theologischen Dialogs, Mainz 1967. 

15 Vgl. Guido Bausenhart: Simul iustus et peccator. Zum römischen Einspruch gegen die
„Gemeinsame Erklärung zwischen der katholischen Kirche und dem Lutherischen Welt-
bund über die Rechtfertigungslehre“: Catholica 53 (1999), 122–141. 



ruhng urc dass solche Gottwidrigkeit keine neutral-ruhige /uständlic 19
keit edeutet, Oondern e1nNe virulente bedrängende, sefährliche und
die E y1istenz des enschen sefährdende aC der ausgeliefert 1St, der

1Ur wachend und betend 1M Kampf begegnen vermag, damıit sich,
SeE1N en und SEINE Bestimmung nicht verie OIC prinzipielle Ott:
widrigkeit 1st Iur er we1ilit gefährlicher, we1l S1E latente, srundsätzliche
und ermanente UOpposition Ott sgegenüber edeute arum 1st 1E Tüur
er die eigentliche Uun: Doch Gegenstand göttlichen Orns das Iu
therische Pendant Zu tridentinischen ‚hassen 1st S1E auch Tüur den Re
Ormafltor nicht mehr, WEl S1E In der vergebenden, rechtfertigenden
Nade ZUr ‚.beherrschten Uunde Ö, 94-97/ geworden 1St.

Die beiden umstrıittenen Ihemenkomplexe 1M Kontext der Rechtierti
sungslehre die Wirkung der rechtfertigenden Nade 1M enschen und
des enschen (un)mögliche Mitwirkung diesem Geschehen Sind je
geleite VOT csehr legitimen Intentionen

Die katholische orge ass sich als die beschreiben, die EITizieNnz
des Heilshandelns ottes 1M KRechtfertigungsgeschehen könnte nicht

werden arum iNsıstiert das ]rienter Konzıil auf der Er-
und Heiligung des nneren enschen 15268; 1561 darauf,

‚13 die vergebende Nnade ottes iImmer miıt dem eschen e1Nes
Lebens verbunden i1st“ (GE 24) Die Iutherische orge Silt der Vorstellung,
Menschliche könnte VOT ott Bestand haben, SEINer dauernden Nade
also Nıcht edürien, die Nade 1n den enschen über, dass
S1E ZUuU verfügbaren Besitz des enschen wlüurde und nicht mehr die
Nade des onäadigen Ottes bliebe

uch 1M zweılten Komplex, der (un)möglichen Mitwirkung, Sind aul
beiden Seliten eiDnen ültige Anliegen wirksam, die sich In der AÄAuseinan-
dersetzung dann allerdings Manchma 1n schwer miteinander vereinbarer
Weise artiıkulieren Die katholische orge geht dahin, der ensch neNnme
SEINE Verantwortung, den Anspruch der Nnade nicht e (ue Nıcht das
Seine und habe Nade VOT allem mi1t sich selhst als ‚billige (‚nade‘ (Dietric
Bonhoeffer). Die orge der Lutheraner wendet sich mi1t Leidensc DC
gel die Vorstellung, der ensch könnte AUS eigener Inıtlative beitra:
gel SEINer Rechtfertigung, sich irgendwie die Nade verdienen, aul
srun irgendwelcher Verdienste X eıInNnen Anspruch darauf anmelden
Doch verneinen auch SIE nicht „Se1n volles personales Beteiligtsein 1M
Glauben, das VO  = Wort ottes selhst ewirkt wird“ (GE 71

Im Versuch, 1n der E‘ e1nNe gemeinsame Sprache Tüur e1nNe UumsirntLiene
acC finden, 1st eın küunstliches ‚öÖkumenisches speranto‘ konstrulert
worden; vielmehr Ollten 1n diese gemeinsame Sprache die unterschiedl1:
chen Sprachtraditionen münden, In enen sich ja auch konfessionelle den
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rung durch, dass solche Gottwidrigkeit keine neutral-ruhige Zuständlich-
keit bedeutet, sondern eine stets virulente bedrängende, gefährliche und
die Existenz des Menschen gefährdende Macht, der er ausgeliefert ist, der
er nur wachend und betend im Kampf zu begegnen vermag, damit er sich,
sein Leben und seine Bestimmung nicht verfehlt. Solch prinzipielle Gott-
widrigkeit ist für Luther weit gefährlicher, weil sie latente, grundsätzliche
und permanente Opposition Gott gegenüber bedeutet. Darum ist sie für
Luther die eigentliche Sünde. Doch Gegenstand göttlichen Zorns – das lu-
therische Pendant zum tridentinischen ‚hassen‘ – ist sie auch für den Re-
formator nicht mehr, wenn sie in der vergebenden, rechtfertigenden
Gnade zur ‚beherrschten Sünde‘ (WA 8, 94-97) geworden ist. 

Die beiden umstrittenen Themenkomplexe im Kontext der Rechtferti-
gungslehre – die Wirkung der rechtfertigenden Gnade im Menschen und
des Menschen (un)mögliche Mitwirkung an diesem Geschehen – sind je
geleitet von sehr legitimen Intentionen: 

– Die katholische Sorge lässt sich als die beschreiben, die Effizienz
des Heilshandelns Gottes im Rechtfertigungsgeschehen könnte nicht ernst
genug genommen werden. Darum insistiert das Trienter Konzil auf der Er-
neuerung und Heiligung des inneren Menschen (DH 1528; 1561) darauf,
„daß die vergebende Gnade Gottes immer mit dem Geschenk eines neuen
Lebens verbunden ist“ (GE 24). Die lutherische Sorge gilt der Vorstellung,
Menschliches könnte vor Gott Bestand haben, seiner dauernden Gnade
also nicht bedürfen, d. h. die Gnade ginge so in den Menschen über, dass
sie zum verfügbaren Besitz des Menschen würde und nicht mehr die
Gnade des gnädigen Gottes bliebe. 

–- Auch im zweiten Komplex, der (un)möglichen Mitwirkung, sind auf
beiden Seiten bleibend gültige Anliegen wirksam, die sich in der Auseinan-
dersetzung dann allerdings manchmal in schwer miteinander vereinbarer
Weise artikulieren. Die katholische Sorge geht dahin, der Mensch nehme
seine Verantwortung, den Anspruch der Gnade nicht ernst, tue nicht das
Seine und habe Gnade vor allem mit sich selbst als ‚billige Gnade‘ (Dietrich
Bonhoeffer). Die Sorge der Lutheraner wendet sich mit Leidenschaft ge-
gen die Vorstellung, der Mensch könnte aus eigener Initiative etwas beitra-
gen zu seiner Rechtfertigung, sich irgendwie die Gnade verdienen, auf-
grund irgendwelcher Verdienste gar einen Anspruch darauf anmelden.
Doch verneinen auch sie nicht „sein volles personales Beteiligtsein im
Glauben, das vom Wort Gottes selbst gewirkt wird“ (GE 21). 

Im Versuch, in der ‚GE‘ eine gemeinsame Sprache für eine umstrittene
Sache zu finden, ist kein künstliches ‚ökumenisches Esperanto‘ konstruiert
worden; vielmehr sollten in diese gemeinsame Sprache die unterschiedli-
chen Sprachtraditionen münden, in denen sich ja auch konfessionelle Iden-
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M} ı1tAaten artikulieren SO cheıint auch die behutsame und respektvolle Me
Ode des „differenzierten KOoNnsenses der Begriff seht aufT Harding
eyver zurück aNSCMESSENN, ach der In der E‘ thematisch eweils
nHächst der KONnsens geme1insam Tormuliert und dieser KONnsens dann je AUS
lutherischer und katholischer (Sprach-) Iradition re-Tormuliert wird.®©

Hier wird emacht mi1t der Einsicht, dass e1nNe gemeilnte acC
nicht alternativlos und erschöpfend In sprachlichen Formulierungen e_
Sagt werden kann, dass sprachliche Unterschiede alsSO nicht notwendig
auch Differenzen 1n der darın angezielten acC signalisieren, we1l e1nNe
Pluralität 1n der Sprache als kulturell Ooder biographisc edingte 1lieren.
zierte Rezeptionen der Glaubenswahrhel begriffen werden annn

„ES handelt sich einen ‚In siıch differenzierten Konsens‘, der IM 1C aul die Je
We1ils erOörterte Lehrfrage STEeTSs ZWE1 Konsensaussagen enthält:

1ne Aussage der Übereinstimmung In dem, Wa In dieser Lehrfrage gemeinsam
als das Grundlegende Oder Wesentliche erachte wird, und
ıne gemeinsame Aussage darüber, ass und WAaTUumMm die verbleibenden erscNnle-
denhelten In dieser Lehrfrage als zulässig und legitim gelten können und die her-

17einstimmung IM Grundlegenden Oder Wesentlichen NIC In Tage tellen

Die Wahrheitsirage Ist damıit nicht 1Ur nicht pragmatisc suspendiert,
Oondern strikt festgehalten, indem 1E nicht vorschnell mi1t sprachlichen
Formulierungen Tüur beantwortet ehalten wird, Oondern e1Ne or 1n
der Entsprechung (Adäquation VOT gemeintem Gehalt und sprachlicher
(Gestalt esucht wird 1M Wissen arum, dass der nirgendwo anders
egeben Ist als In der (Gestalt. Bekenntnisse und dogmatische Fes  un
gEeN können e1Ne EXklusive und abgrenzende, dann trennende Wirkung

ec 1Ur en  en, WEl darın VOT eiInem je unvereinbaren ott die
Rede 1ST. Der e1nNe ott kann auf egitim unterschiedliche Weise erfahren,
bezeugt und edacht werden und bleibt 1n al] dem der ‚SCMDET mMal0r

10 arald agner (Hg.) Finheit ber W1e*? /ur Iragfähigkeit der Okumenischen Formel
VOIN „differenzierten Konsens“ { 184), Freiburg-Basel-Wien 2000 erAnar Jüngel
spricht allerdings VON einer ‚begrifflichen Mißgeburt‘ (Amica Exegesis einer römischen
ote 1998J, 252-27/9; 256)

17 Harding eyer. /ur (‚estalt Okumenischer Konsense: olfgang Beinert (Hg.) Un
tlerwegs ZU einen (‚lauben (FS Othar Ulrich) th; /4), Leipzig 1997, 021-0630;
029 I, 1 1 hes.
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titäten artikulieren. So scheint auch die behutsame und respektvolle Me-
thode des „differenzierten Konsenses“ – der Begriff geht auf Harding
Meyer zurück – angemessen, nach der in der ‚GE‘ thematisch jeweils zu-
nächst der Konsens gemeinsam formuliert und dieser Konsens dann je aus
lutherischer und katholischer (Sprach-)Tradition re-formuliert wird.16

Hier wird ernst gemacht mit der Einsicht, dass eine gemeinte Sache
nicht alternativlos und erschöpfend in sprachlichen Formulierungen ausge-
sagt werden kann, dass sprachliche Unterschiede also nicht notwendig
auch Differenzen in der darin angezielten Sache signalisieren, weil eine
Pluralität in der Sprache als kulturell oder biographisch bedingte differen-
zierte Rezeptionen der Glaubenswahrheit begriffen werden kann. 

„Es handelt sich um einen ‚in sich differenzierten Konsens‘, der im Blick auf die je-
weils erörterte Lehrfrage stets zwei Konsensaussagen enthält: 
– eine Aussage der Übereinstimmung in dem, was in dieser Lehrfrage gemeinsam
als das Grundlegende oder Wesentliche erachtet wird, und 

– eine gemeinsame Aussage darüber, dass und warum die verbleibenden Verschie-
denheiten in dieser Lehrfrage als zulässig und legitim gelten können und die Über-
einstimmung im Grundlegenden oder Wesentlichen nicht in Frage stellen.“17

Die Wahrheitsfrage ist damit nicht nur nicht pragmatisch suspendiert,
sondern strikt festgehalten, indem sie nicht vorschnell mit sprachlichen
Formulierungen für beantwortet gehalten wird, sondern eine Antwort in
der Entsprechung (Adäquation) von gemeintem Gehalt und sprachlicher
Gestalt gesucht wird im Wissen darum, dass der Gehalt nirgendwo anders
gegeben ist als in der Gestalt. Bekenntnisse und dogmatische Fest-Stellun-
gen können eine exklusive und abgrenzende, dann trennende Wirkung –
zu Recht – nur entfalten, wenn darin von einem je unvereinbaren Gott die
Rede ist. Der eine Gott kann auf legitim unterschiedliche Weise erfahren,
bezeugt und gedacht werden – und bleibt in all dem der ‚semper maior‘. 
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16 Vgl. Harald Wagner (Hg.): Einheit aber wie? Zur Tragfähigkeit der ökumenischen Formel
vom „differenzierten Konsens“ (QD 184), Freiburg–Basel–Wien 2000. Eberhard Jüngel
spricht allerdings von einer ‚begrifflichen Mißgeburt‘ (Amica Exegesis einer römischen
Note: ZThK.B 10 [1998], 252–279; 258). 

17 Harding Meyer: Zur Gestalt ökumenischer Konsense: Wolfgang Beinert u. a. (Hg.), Un-
terwegs zum einen Glauben (FS Lothar Ulrich) (EthSt 74), Leipzig 1997, 621–630;
629. – Vgl. GE 5, 13, 14, bes. 40.



Umkehr Ins gemeinsame Gottesiob

Legitim 1st e1N chisma nner der Christenheit Nıcht SCNON beli
undaren Oder drittrangigen Fragen, Oondern allein, WEl die beteiligten
Parteien eıInNnen anderen ott ekennen als den ott Jesu VOT Nazareth, des
T1SLUS Dann allerdings ware e1nNe solche rennung auch eboten
ottes und der enschen willen Das Ist ahber nicht SCHNON dann der Fall,
WEl erselne Ott aufT andere, unterschiedliche Weise verehrt und be

wird Einseltigkeiten VOorzuwerlen Ist 1Ur lJegitim, WEl diese verabh-
solutiert werden, nicht mehr Olfen Sind Iur mögliche andere Seiten Der
Begrenzthei der Perspektiven annn 11UTr entgehen, WEr Iur sich eiınen
endlichen (göttlichen Intellekt 1n Anspruch nımmt, der die Welt miıt ©1-
e  = 1C (UuNO contuitu) umfTasst.

ES ibt dogmatische äresien, aher auch ethische, aStTNeMUsSsCNE und STIFU
turelle, 1n enen der vermeintlic rechte (Glaube seINnen USATUC Iindet N1e
sind verkehrt, N1IC weil S1Ee€ Neu Oder anders sind, Oondern Welnn und weil
S1e N1IC mehrLaul den (‚ott Jesu Christi sind, WenNnn und weil S1E
die gläubige 1C aul ihn verdecken und dem (Glauben der enschen 11
Weg stehen Unstimmigkeiten, Unangemessenheiten Sind unvermeidbar;
dass gläubige TıIsten 11 Zeugnis inrer Existenz hinter dem zurückbleiben,
1St schmerzhaflft, auch weil dann ‚die Herrlichkeit Christi N1IC mehr aul dem
Antlitz der Kirche widerschei und die enschen erleuchten ann’, W1€e
das die Dogmatische Konstitution über die Kirche 13  umen gentium  L ‚drin-
gend Unscht‘ 1) Mängel können aher auch schuldhaft seıin Arroganz,
Besserwisserel, Überheblichkeit, Überlegenheit, gebildete Borniertheit,6. Umkehr ins gemeinsame Gotteslob  21  Legitim ist ein Schisma innerhalb der Christenheit nicht schon bei se-  kundären oder drittrangigen Fragen, sondern allein, wenn die beteiligten  Parteien einen anderen Gott bekennen als den Gott Jesu von Nazareth, des  Christus. Dann allerdings wäre eine solche Trennung auch geboten — um  Gottes und der Menschen willen. Das ist aber nicht schon dann der Fall,  wenn derselbe Gott auf andere, unterschiedliche Weise verehrt und be-  zeugt wird. Einseitigkeiten vorzuwerfen ist nur legitim, wenn diese verab-  solutiert werden, nicht mehr offen sind für mögliche andere Seiten. Der  Begrenztheit der Perspektiven kann nur entgehen, wer für sich einen un-  endlichen (göttlichen) Intellekt in Anspruch nimmt, der die Welt mit ei-  nem Blick (uno contuitu) umfasst.  Es gibt dogmatische Häresien, aber auch ethische, ästhetische und struk-  turelle, in denen der vermeintlich rechte Glaube seinen Ausdruck findet. Sie  sind verkehrt, nicht weil sie neu oder anders sind, sondern wenn und weil  sie nicht mehr transparent auf den Gott Jesu Christi sind, wenn und weil sie  die gläubige Sicht auf ihn verdecken und so dem Glauben der Menschen im  Weg stehen. Unstimmigkeiten, Unangemessenheiten sind unvermeidbar;  dass gläubige Christen im Zeugnis ihrer Existenz hinter dem zurückbleiben,  ist schmerzhaft, auch weil dann ‚die Herrlichkeit Christi nicht mehr auf dem  Antlitz der Kirche widerscheint und die Menschen erleuchten kann‘, wie  das die Dogmatische Konstitution über die Kirche „Lumen gentium“ ‚drin-  gend wünscht‘ (Nr. 1). Mängel können aber auch schuldhaft sein: Arroganz,  Besserwisserei, Überheblichkeit, Überlegenheit, gebildete Borniertheit, ...  das genannte Amalgam ist beschämend, nicht ungeschehen zu machen,  muss aber bedauert - und kann als Schuld bekannt werden.  Jede Begegnung mit Gott hat notwendig den Charakter der Umkehr.  Nie kann eine Glaubenserfahrung genau meinen Vorstellungen von ihr ent-  sprechen. Wo hier etwas genau passt, stimmt es nicht. Das Moment der  Negation ist konstitutiv, wenn Gott nicht zur bloßen Projektion meiner Er-  wartungen und Lieblingsideen verniedlicht und verharmlost werden soll —  und mir dann auch nichts zu sagen hätte. Paulus schreibt seinen Christen-  schwestern und -brüdern in Rom, sie sollten ‚sich nicht dieser Weltzeit an-  gleichen, sondern sich umgestalten lassen durch ein neues Denken‘ (Röm  12,2). Diese Befreiung aus bestehender und wirksamer ‚Prägung‘ ist Wir-  kung einer neuen Prägung, der sich der Mensch als einer ihm widerfahren-  den Umgestaltung zustimmend aussetzt; die sprachliche Form des Passiv  zeigt an, dass Paulus hier an das Wirken Gottes denkt, dessen Wirkung in  genau diesem ‚neuen Denken‘ liegt, wenn sich der Mensch das gefallen  lässt.  ÖR 61 (1/2012)das Amalgam IsSt beschämend, NIC ungeschehen machen,
1L1USS aber edauer und kann als Schuld ekannt werden

Jede Begegnung mi1t Ott hat notwendig den Charakter der Umkehr.
Nie annn e1nNe Glaubenserfahrung melmnen Vorstellungen VONN ihr ent
sprechen. Wo ler EIWAas stimmt nicht. Das Moment der
egation 1st konstitutiv, WEl Ott Nıcht ZUr bloßen Projektion meıliner Er-
W: und Lieblingsideen verniedlich und verharmlost werden sgl
und MIır dann auch nichts Paulus SCNre1I seinen Isten
schwestern und hbrüdern 1n Rom, S1E Ollten ‚sich nicht dieser Weltzeit All-

gleichen, Oondern sıch umgestalten lassen Uurc 1n Denken (Röm
12,2) Diese Befreiung AUS bestehender und wirksamer ‚Praägung‘ 1st Wir-
kung e1iner Prägung, der sich der ensch als e1iner inm Wıderlanren:
den Umgestaltung zustimmend auUSSeTZtT,; die sprachliche Form des Passıv
zeigt d. dass Paulus ler das 1rken ottes en dessen Wirkung In

diesem Denken legL, WEl sich der ensch das efallen
ass
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6. Umkehr ins gemeinsame Gotteslob 

Legitim ist ein Schisma innerhalb der Christenheit nicht schon bei se-
kundären oder drittrangigen Fragen, sondern allein, wenn die beteiligten
Parteien einen anderen Gott bekennen als den Gott Jesu von Nazareth, des
Christus. Dann allerdings wäre eine solche Trennung auch geboten – um
Gottes und der Menschen willen. Das ist aber nicht schon dann der Fall,
wenn derselbe Gott auf andere, unterschiedliche Weise verehrt und be-
zeugt wird. Einseitigkeiten vorzuwerfen ist nur legitim, wenn diese verab-
solutiert werden, nicht mehr offen sind für mögliche andere Seiten. Der
Begrenztheit der Perspektiven kann nur entgehen, wer für sich einen un-
endlichen (göttlichen) Intellekt in Anspruch nimmt, der die Welt mit ei-
nem Blick (uno contuitu) umfasst. 

Es gibt dogmatische Häresien, aber auch ethische, ästhetische und struk-
turelle, in denen der vermeintlich rechte Glaube seinen Ausdruck findet. Sie
sind verkehrt, nicht weil sie neu oder anders sind, sondern wenn und weil
sie nicht mehr transparent auf den Gott Jesu Christi sind, wenn und weil sie
die gläubige Sicht auf ihn verdecken und so dem Glauben der Menschen im
Weg stehen. Unstimmigkeiten, Unangemessenheiten sind unvermeidbar;
dass gläubige Christen im Zeugnis ihrer Existenz hinter dem zurückbleiben,
ist schmerzhaft, auch weil dann ‚die Herrlichkeit Christi nicht mehr auf dem
Antlitz der Kirche widerscheint und die Menschen erleuchten kann‘, wie
das die Dogmatische Konstitution über die Kirche „Lumen gentium“ ‚drin-
gend wünscht‘ (Nr. 1). Mängel können aber auch schuldhaft sein: Arroganz,
Besserwisserei, Überheblichkeit, Überlegenheit, gebildete Borniertheit, …
das genannte Amalgam ist beschämend, nicht ungeschehen zu machen,
muss aber bedauert – und kann als Schuld bekannt werden. 

Jede Begegnung mit Gott hat notwendig den Charakter der Umkehr.
Nie kann eine Glaubenserfahrung genau meinen Vorstellungen von ihr ent-
sprechen. Wo hier etwas genau passt, stimmt es nicht. Das Moment der
Negation ist konstitutiv, wenn Gott nicht zur bloßen Projektion meiner Er-
wartungen und Lieblingsideen verniedlicht und verharmlost werden soll –
und mir dann auch nichts zu sagen hätte. Paulus schreibt seinen Christen-
schwestern und -brüdern in Rom, sie sollten ‚sich nicht dieser Weltzeit an-
gleichen, sondern sich umgestalten lassen durch ein neues Denken‘ (Röm
12,2). Diese Befreiung aus bestehender und wirksamer ‚Prägung‘ ist Wir-
kung einer neuen Prägung, der sich der Mensch als einer ihm widerfahren-
den Umgestaltung zustimmend aussetzt; die sprachliche Form des Passiv
zeigt an, dass Paulus hier an das Wirken Gottes denkt, dessen Wirkung in
genau diesem ‚neuen Denken‘ liegt, wenn sich der Mensch das gefallen
lässt. 
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D Dieser Gott, der 1n SEINer Nnade aul den enschen sieht und inhm
senen verschafft, innn eiInem enschen Mac  e dass der sıch
senen lassen annn dieser ott Ist das este, W2S dem enschen passle-
[el kann, Ist uneingeschränkt oben, preisen, leiern „Gott
oben, das Ist Amt“ (Davi Denicke 16053—1680]| 266,9;
4/4,5 gemeinsames Amt! Das LOD darf vielstimmig SeE1N er-
schiedlich StmMmMm1g olyphon. Umkehr und (G‚otteslob das können alle
Christen, alle christlichen Kirchen, auch geme1insam, auch 201
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Dieser Gott, der in seiner Gnade auf den Menschen sieht und ihm An-
sehen verschafft, ihn zu einem neuen Menschen macht, so dass der sich
sehen lassen kann – dieser Gott ist das Beste, was dem Menschen passie-
ren kann, er ist uneingeschränkt zu loben, zu preisen, zu feiern: „Gott 
loben, das ist unser Amt“ (David Denicke [1603–1680] EG 288,5; GL
474,5) – unser gemeinsames Amt! Das Lob darf vielstimmig sein – unter-
schiedlich stimmig polyphon. Umkehr und Gotteslob – das können alle
Christen, alle christlichen Kirchen, auch gemeinsam, auch 2017.
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